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Vorwort .

Indem der Verfaſſer die Aufgabe dieſer Schrift

zu löſen ſuchte , hat er nur notoriſche Thatſachen er —

zählt , Gründe und Motive für erzählte Handlungen ,

ſoweit ſie nicht auf offiziellen Wegen zur Veröffent⸗

lichung kamen , aus allgemein bekannten Umſtän⸗

den oder aus der Natur der Sache abgeleitet , und in

der Beurtheilung von Verhältniſſen und von Fragen ,

die ſich aufwarfen , nur ſeine eigene Anſicht zur Richt —

ſchnur genommen .
Die Feder zu ergreifen trieb ihn an nur die Liebe .

zum gemein ſamen Vaterlande , das er ſo gerne groß ,

mächtig und glücklich ſehen möchte : die Liebe zu

ſeinem engern Vaterlande , deſſen Schickſale ſein Herz

in wehmüthiger Bewegung erhalten , und ſeine An⸗
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hänglichkeit an die angeſtammte Dynaſtie , welche ihre

in den Geſchicken unſerer Nation oft bewährte , ächt

deutſche Geſinnung auch jetzt wieder in den Tagen

ernſter Prüfung durch ihre vorangehende Bereitwil —

ligkeit , dem deutſchen Geſammtvaterlande zum Heil ,

jegliches Opfer zu bringen beurkundet hat .
Der Verfaſſer hat ſeiner Aufgabe nahe liegende

Rechtsfragen , die auf die Bundesakte von 1815

und auf verſchiedene ſpätere Beſchlüſſe , Hand —

lungen und Erklärungen ſich beziehen , ganz un —

berührt gelaſſen , weil von keiner Seite die un —

bedingte Rückkehr zu dem Zuſtande vor den März —
tagen des Jahres 1848 verlangt oder gewünſcht oder

auch nur für politiſch und moraliſch möglich gehalten
wird . Er glaubt auch nicht , daß der Verſuch , ein

vorläufiges Einverſtändniß über jene Streitfragen zu

gewinnen , der ſicherſte Weg zum Hauptziele wäre .

Wenn man von entgegengeſetzten Prinzipien in der

Beurtheilung der Beſchaffenheit und des Umfangs
eines beſtehenden Rechtszuſtandes ausgehend , wech —

ſelſeitig das Bedürfniß einer weſentlichen Abände —

rung deſſelben fühlt und anerkennt , ſo thut man der

Erfahrung und der Natur der Sache nach wohl immer

beſſer , den Prinzipienſtreit bei Seite zu legen , um

unmittelbar eine Verſtändigung über die Begründung
eines neuen Rechtszuſtandes zu erzielen .
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Man kann in ſolchen Fällen von entgegengeſetzten

Vorausſetzungen aus durch wechſelſeitige Nachgiebig —
keit von beiden Seiten zu demſelben Ziele gelangen ,

während man ein Prinzip aufzugeben ſich nicht leicht

entſchließt , um nicht zum voraus alle Conſequenzen

deſſelben anzuerkennen .

Zu einer Stelle der Schrift hat der Verfaſſer eine

Bemerkung nachzutragen , wozu ihm Veranlaſſung

gegeben ward . Ein Leſer der Aushängebogen glaubte

nämlich einen Ausſpruch über die thatſächliche Frage zu

finden , ob die preußiſche Hilfe durch den Beitritt der

großherzogl . Regierung zum Dreikönigsbündniß be —

dingt oder ohne Rückſicht auf dieſen Beitritt geleiſtet

worden ſey . Um gleichem Mißverſtändniß von an —

derer Seite her zu begegnen , bemerkt der Verfaſſer ,

daß ihm jene thatſächliche Frage ganz zur Seite

liegen bliebs ) ; indem er nur die beiden Behauptun —

gen rechtfertigen wollte , einmal daß Preußen ,

auch wenn die großherzogliche Regierung dem

Bündniß beizutreten nicht geneigt geweſen wäre ,

) Der Verfaſſer behält ſich vor , verſchiedene , auf die Ent⸗

ſtehung , Entwickelung und Bewältigung des Aufſtandes in

Baden , auf wahrgenommene Erſcheinungen während der Re⸗

volution , auf das Verhalten einzelner Klaſſen und Perſonen ,
und auf ſpätere Zuſtände bezügliche Fragen einer ausführ —⸗
licheren Betrachtung zu unterwerfen .
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die Bewältigung des Aufſtandes im Großherzog —

thum zu übernehmen , dennoch nicht unterlaſſen hätte ,

ſodann daß der Beitritt nicht wohl verſagt werden

konnte , auch wenn man ſich nicht im Zuſtande der

Hilfsloſigkeit befunden haben würde .

Karlsruhe , Ende Juni 1850 .

Der Verfaſſer .



1.

Dem Streben nach bundesſtaatlicher Einigung Deutſch —

lands , in Folge der politiſchen Bewegungen des Jahres 1848 ,

traten wohl in keinem andern deutſchen Lande weniger , als in

Baden , dynaſtiſche und partikulariſtiſche Intereſſen hemmend

entgegen .
Es fehlt zwar nicht an dem Daſeyn der hiſtoriſchen und ſta⸗

tiſtiſchen Grundlagen , auf welche die herrſchende Dynaſtie

gleiche Anſprüche wie die Dynaſtien der kleinern Königreiche
mit vollem Rechte grüͤnden konnte . Das zähringiſch - badiſche

Fürſtenhaus war in der letzten Periode des deutſchen Reiches
wieder in die Reihe der deutſchen Regentenhäuſer erſten Ran⸗

ges empor geſtiegen , den es ſchon vor vielen Jahrhunderten ,
den Habsburgern , Hohenſtaufen und Welfen im Blute ver —

wandt , behauptet hatte . Allein man beſorgt nicht , daß die

Würde , das Anſehen und die wirkliche Macht jener Dynaſtien ,
deren Souveränetät weder in der Rheinbundsperiode , noch

unter dem deutſchen Bunde eine volle Wahrheit war , durch

eine Neugeſtaltung Deutſchlands leiden würden , welche in der

Natur der Sache begründete und in der Wirklichkeit beſtandene

Beſchränkungen ihrer Souveränetät im Geſammtintereſſe des

deutſchen Vaterlandes in verfaſſungsmäßige verwandelte und

ihnen dagegen für ihre Unabhängigkeit und Selbſtändigkeit , in

dem ganzen Umfang , in der ſie eine Wahrheit ſeyn konnte , um

ſo größere Sicherheit gab.
Es fehlte auch dem badiſchen Fürſtenhauſe unter der großen

Mehrheit des badiſchen Volkes nicht an warmen Sympathien⸗
Mit der Geſchichte des Regentenſtammes war die der altbadi —
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ſchen Lande ſeit achthundert Jahren innig verflochten . Seit

der Gründung des Großherzogthums hatte bereits der vierte

Regentenwechſel die Bande zwiſchen dem vergrößerten Lande

und ſeiner Dynaſtie befeſtigt . In friſchem Andenken bewahrte
das geſammte Volk die ſegensreiche Regierung Carl Friedrichs ,
an die man gerne hiſtoriſche Erinnerungen an das bürger —

freundliche Wirken in den wiedergewonnenen zähringiſchen

Stammlanden knüpfte . —

Allein noch waren die alten Sympathien für das deutſche

Kaiſerthum nicht erloſchen ; noch war ein tauſendjähriges Rin —

gen nach innigerer Verbindung der brüderlichen Stämme und

ihrer Fürſten unter ihrem gemeinſchaftlichen Oberhaupte un —

vergeſſen und die Wunde noch offen , die unſerm Nationalge —

fühl die Auflöſung des deutſchen Reiches geſchlagen hatte .

Es fehlt endlich in Baden ſo wenig wie anderwärts an dem

Bewußtſeyn der Intereſſen und Fähigkeiten , in welchem der

ſtaatliche Partikularismus ſeine Berechtigung findet . Man

durfte bis kurz vor der Kataſtrophe , die uns die vereinigten

Beſtrebungen der deutſchen Demokratie und der fremden Pro —

paganda bereiteten , mit Stolz hinweiſen auf die Blüthe des

Landes , um keinen Zweifel zu laſſen über die Fähigkeit ſei

ner öffentlichen Verwaltung , den wirthſchaftlichen und gei —

ſtigen Kräften des Volkes in einem geſonderten Staatsleben

eine glückliche Entwickelung zu verſchaffen . Wir hatten in die —

ſer Beziehung die Vergleichung unſerer Zuſtände mit dem der

blühendſten Provinzen großer Reiche nicht zu ſcheuen .
Aber man täuſchte ſich nicht über die natürlichen Grenzen ,

welche dem Partikularismus ein im Allgemeinen nie verkanntes

Bedürfniß der ſichern Wahrnehmung gemeinſamer Intereſſen

zu gleichem Vortheile aller Einzelſtaaten ſetzte.
Die Bundesacte , welche dies Bedürfniß befriedigen ſollte ,

hatte den Kreis der gemeinſamen Zwecke zu enge beſtimmt , und

die Natur der Gewalt , die ſie zur Erſtrebung ihrer beſchränkten
Zwecke geſchaffen hatte , entſprach nicht der Natur ihrer Auf —

gabe .

Gründliche Beſſerung ſchien nur von feſterer Einigung und
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vom Uebergang aus völkerrechtlichen Formen in ſtaatliche er —
wartet werden zu dürfen .

Das durch materielle und geiſtige Fortſchritte gehobene
Nationalgefühl der deutſchen Völker verlangt im Intereſſe der

Größe , der Macht und des Anſehens der geſammten Nation

eine feſtere Einigung ; nach ihr verlangte die gereifte Erkennt⸗

niß des Zuſammenhangs mancher volkswirthſchaftlichen Inter —
eſſen der Einzelſtaaten , deren wirkſamere Pflege zum Vortheil
Aller einer einheitlichen Leitung bedurfte ; nach ihr wies auch
hin die Sehnſucht nach der Aufnahme volksthümlicher Elemente
in die gemeinſamen nationalen Einrichtungen , welche in Folge
eines regern politiſchen Lebens der Einzelſtaaten weithin ſich
offenbart hatte ; nach dem gleichen Ziele hin drängte endlich
auch das Bedürfniß eines kräftigern Schutzes gegen die innern

und äußern Gefahren überall ſtärker hervortretender politiſcher
Bewegungen und die geſammte ſoziale Ordnung bedrohender
Beſtrebungen .

Die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer Reform
war vom Beginn der Bewegungen des Jahres 1848 eine all⸗

gemeine und iſt ſeither eine ſolche geblieben . Eine Schwierig⸗
keit, welche in der Verſchiedenheit der konſtitutionellen Einrich —
tungen der einzelnen Bundesſtaaten lag , wurde von vornherein
durch einen raſchen Entſchluß der beiden Großſtaaten beſeitigt .
Aber die Anſichten über den Umfang der vorhandenen gemein⸗
ſamen Bedürfniſſe , über die dem Zwecke entſprechende Umge⸗
ſtaltung der Bundesverhältniſſe und die ſchicklichen Wege zum
Ziele liefen eben ſo , wie die Urtheile über die bisherigen Ver⸗

ſuche, die Aufgabe zu löſen , vielfach auseinander .

Wir wollen nur das Verhalten kurz beſprechen , das die ba⸗

diſche Regierung in Beziehung auf die große Frage beobachtet
hat . Alles , was hierüber bekannt geworden , dürfte die Be⸗

hauptung , die wir mit den erſten Worten dieſer Blätter aus⸗

geſprochen haben , vollkommen beſtätigen .
Hand in Hand mit den Ständen des Landes gehend hat die

Großberzogliche Regierung ſchon in den erſten Stadien der

Verhandlungen über die Neugeſtaltung Deutſchlands unum⸗

1 *
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wunden ſich bereit erklärt , der Einheit und Stärke des gemein —

ſamen Vaterlandes jedes Opfer zu bringen , das von allen

Bundesſtaaten in gleicher Weiſe verlangt würde . Sie hat ſich

in dieſem Sinne im Verlaufe der Verhandlungen insbeſondere

in Bezug auf die Oberhauptsfrage ( über die Bildung der ein —

heitlichen Gewalt im Allgemeinen ) eventuell ausgeſprochen .

Nachdem die Berathungen der Nationalverſammlung zu dem

Entwurf einer Reichsverfaſſung geführt hatten , legte von die —

ſer zweiten Leſung die Großherzogliche Regierung einverſtänd —

lich mit andern Bundesſtaaten über eine Reihe von Beſtim⸗

mungen ihre Erinnerung und Bedenken dar , ohne jedoch ihre

frühere Erklärung dadurch hinterher zu bedingen oder zu be —

ſchränken .
Aus dem ausgeſprochenen Zweck der Berufung der National —

verſammlung und der darauf bezüglichen Verhandlungen , na —

mentlich aus der königlich preußiſchen Erklärung vom 28 . Ja⸗

nuar 1849 hatte ſich eine alternative Aufgabe herausgeſtellt .
Es handelte ſich um die neue Begründung einer Verfaſſung

für das geſammte Deutſchland , oder eines ſämmtliche deutſche

Länder außer Oeſtreich umfaſſenden Bundesſtaates und im

letztern Falle zugleich nur um einen an die Stelle des Bundes

von 1815 tretenden weitern Verein mit Oeſtreich .
Man mußte die Macht der Verhältniſſe anerkennen , welche

Oeſtreich nicht geſtatteten , in eine bundesſtaatliche Verbindung
in dem ganzen Umfang der Zwecke einzutreten , deren gemein —

ſchaftliche Erſtrebung die Wohlfahrt aller übrigen deutſchen
Länder zu bedingen ſchien . Mit der königlich preußiſchen Re⸗

gierung glaubte man aber hierin kein Hinderniß der Gründung
eines engern bundesſtaatlichen Vereins neben der fortdauern —

den feſten Verbindung mit Oeſtreich erblicken zu dürfen .
Der Vorbehalt , den die Nationalverſammlung in der letzten

Beziehung in ihren Beſchlüſſen über die Reichsverfaſſung

machte , entſprach einer rechtlichen Nothwendigkeit ; und die

Unabweislichkeit eines wechſelſeitig anerkannten Bedürfniſſes

ließ nicht daran zweifeln , daß die vorbehaltenen Verhandlun⸗

gen nun zu einer befriedigenden Vereinbarung führen würden .
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Unter dieſem Vorbehalte konnte Baden der aus den Bera⸗

thungen der Nationalverſammlung hervorgegangenen Reichs —

verfaſſung in Gemäßheit ſeiner frühern Erklärungen ſeine bei —

ſtimmende Anerkennung nicht verſagen .

Indem die Großherzogliche Regierung ſie ausſprach , erklärte

ſie zugleich ihre Zuſtimmung zu der getroffenen Wahl des

Reichs - Oberhaupts .
Wie aus ihrer erſten Zuſage leuchtete auch aus ihrer ſpätern

der Reichsverfaſſung zuſtimmenden Erklärung hervor , wie ſie

ſich bewußt war , daß ſie in ihrer Stellung durch Feſthaltung

eigener Anſichten , die ſie in der gemeinſamen Berathung der

Bevollmächtigten ausgeſprochen hatte , einen entſcheidenden

Einfluß auf die Geſchicke des gemeinſamen Vaterlandes aus⸗

zuüben gegenüber der Nationalverſammlung und den beiden

Großmächten nicht berufen ſeyn könne ; vielmehr nur durch

eine unbedingte Reſignation unter alleinigem Vorbehalt der

prinzipiellen Gleichberechtigung der deutſchen Staaten zu ra⸗

ſcher Erſtrebung der Einheit und Einigung beizutragen ver —

möge .
In der That war wohl nicht zu verkennen , daß ohne eine

ſolche Reſignation , welche ſich alle Staaten , die nicht wie die

beiden Großmächte von ihrer eigenen wirklichen Macht getra —

gen werden , und ſich ſelbſt genügen können , freiwillig auflegen ,

das große Ziel der Einigung nicht zu erreichen ſey .

Ohnerachtet ſich ſehr weſentliche Bedenken gegen manche

Beſtimmungen der Verfaſſung erhoben , konnte ſie ſich um ſo

leichter entſchließen , ihre beiſtimmende Anerkennung zu erklä⸗
ren und damit jede Principienfrage bei Seite zu legen , weil ſie

in jeder Verzögerung einer feſten Geſtaltung unſerer Zuſtände

ein größeres Uebel und eine größere Gefahr erblickte , und die

Begründung einer kräftigen Centralgewalt zur Beruhigung

der herrſchenden Aufregung als das nächſte und dringendſte

Bedürfniß betrachtete , zugleich auch die Verbeſſerung der Ver⸗
faſſung einer Reviſion in vorausſichtlich minder bewegter ruhi⸗

ger Zukunft vertrauensvoll überlaſſen zu dürfen glaubte .

Sie gab ſich dabei der Hoffnung hin , daß ſie einer allgemei⸗
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nen Uebereinſtimmung begegne und die Anſtände , die gegen die

gleichbaldige Verwirklichung der Reichsverfaſſung ſich ergeben
ſollten , alsbald in verſöhnlichem Geiſte durch Verſtändigung
mit der Nationalverſammlung ihre allſeitig befriedigende Er —

ledigung finden würden .

Daß die Großherzogliche Regierung jedes Ergebniß einer

ſolchen Verſtändigung , inſofern es nur die von vornherein in

Anſpruch genommene Gleichberechtigung nicht verletzte , nicht

ablehnen konnte und vielmehr nur mit Freude begrüßen würde ,

ging aus allen ihren Erklärungen hervor .
Sie mußte aber in der Lage , in der ſie ſich befand , und ge —

genüber nahe drohender Gefahren , jeden Schritt vermeiden ,

welcher die Aufrichtigkeit und den Ernſt ihrer Erklärungen auch

nur ſcheinbar in Zweifel ſetzen konnte .

2

Um das Verhalten der badiſchen und überhaupt des größern
Theils der deutſchen Regierungen , welche der Reichsverfaſſung
zuſtimmten , zu beurtheilen , mag man die Bedenken näher be —

trachten , die ſich gegen deren Inhalt erhoben , und welche gegen
die Gefahren des Augenblicks abzuwägen waren ; wobei zu—

gleich die Umſtände berückſichtigt werden dürften , welche die

Hoffnung einer ſchließlichen raſchen Verſtändigung nicht ganz
hatten verſchwinden laſſen .

In Bezug auf den Vorbehalt , welchen die Großherzogliche
Regierung an ihre von vorn herein erklärte Bereitwilligkeit ,
der Einigung Deutſchlands jedes Opfer zu bringen , geknüpft
hatte , war kein Anlaß zu Bedenken gegeben , da die Frankfurter
Aufſtellung der Reichsverfaſſung den Grundſatz der Gleichbe —
rechtigung der Einzelſtaaten und ihrer Dynaſtien nicht verletzte ,

ſondern vielmehr Vorſchläge abgelehnt hatte , welche Baden

mit empfindlicher Zurückſetzung bedrohten .
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In Bezug auf einige der weſentlichen Bedenken , die ſich er —

hoben , konnte man in den Befugniſſen des Oberhaupts zurei —

chende Bürgſchaft erblicken . Seine Macht reichte vollkommen

hin , um unter den beiden , als weſentlich anerkannten Geſichts —
punkten — einer angemeſſenen Beſchränkung der Competenz

der Bundesgewalt und der Wahrung und Sicherung der Exi —

ſtenz der Einzelſtaaten als ſelbſtſtändiger Organismen — den

Beſtimmungen der Verfaſſung ihren rechten Gebrauch zu ſichern ,

und ungehörigen Uebergriffen vorzubeugen .

In dieſer Betrachtung konnte man ſich überhaupt in Bezie —

hung auf alle Beſorgniſſe beruhigen , welche ſich nur auf die

Möͤglichkeit einer verwerflichen Anwendung gegebener Beſtim⸗

mungen , wie namentlich der Art . 34 und 35 , ſtützten .

In der Reibe weſentlicher Bedenken nahm die Verweige —

rung des abſoluten Veto , das in dem konſtitutionell⸗monar⸗

chiſchen Einheitsſtaat zu ſeinen Grundprinzipien gehört , eine

der erſten Stellen ein . Man konnte aber ſich der Hoffnung ,

daß die Reviſion dieſen Mangel verbeſſern werde , um ſo eher

überlaſſen , da es ſich bei der getroffenen Beſtimmung kaum mehr

um ein praktiſches Intereſſe bandelte . Das Gewicht der Frage

konnte auch vermindert ſcheinen , wenn man ſie im Zuſammen⸗

hange mit andern Beſtimmungen der Verfaſſung betrachtete ,

wornach ſie prinzipiell unter einen andern Geſichtspunkt , als

dem der Abweiſung eines konſtitutionell - monarchiſchen Grund⸗

ſatzes geſtellt werden konnte . Im Allgemeinen können wohl

die Grundſätze des Einheitsſtaats für den Bundesſtaat um ſo

weniger unbedingt maßgebend ſein , je komplizirter ſeine Ver⸗

faſſung iſt . In dem Bundesſtaate , den die Reichsverfaſſung

begründen ſollte , fand ſich aber das monarchiſche Prinzip nicht

nur im Reichsoberhaupte , ſondern auch im Staatenhauſe durch

die Mitglieder repräſentirt , welche die Regenten der Einzel⸗

ſtaaten zu ernennen hatten und die einſchließlich Derfenigen ,

welche nur aus den von ihnen bezeichneten Männern ihres

Vertrauens von der Volksvertretung zu wählen waren , die

entſchiedene Mehrheit jenes Hauſes bildeten , ohne deſſen Zu⸗

ſtimmung kein Reichstagsbeſchluß hätte zu Stande kommen
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können . Hierin lag ſchon für alle Fälle der gewöhnlichen Ge —

ſetzgebung und um ſo mehr in Beziehung auf Verfaſſungsän⸗

derungen eine zureichende Garantie gegen Verletzungen we —

ſentlicher konſtitutionell⸗monarchiſcher Prinzipien . Die An—⸗

nahme des ſuſpenſiven Veto durfte man auch wohl auf den

Einfluß beziehen , den man den Fürſten , welche die Mehrheit

der Mitglieder des Staatenhauſes ( 92 gegen 76 ) aus Männern

ihres Vertrauens ernennen oder wählen laſſen ſollten , ſichern

wollte .

Ohnerachtet der Zuſammenſetzung des Staatenhauſes blieb

das Wegfallen des Reichsraths oder die Ausſchließung der

Einzelſtaaten von jeder Mitwirkung bei der Ausübung der

Exekutivgewalt immer ſehr bedenklich , indem dafür die Befug⸗

niß der Regierungen , Bevollmächtigte an das Reichsoberhaupt

abzuſenden , keinen genügenden Erſatz gewähren konnte . Man

durfte aber aus guten Gründen ſich wohl der Hoffnung hinge —

ben , daß die fernere Entwicklung der Reichsverfaſſung es an

einer organiſchen Einrichtung , welche den Einzelſtaaten einen

angemeſſenen Einfluß geſichert hätte , nicht fehlen laſſen werde .

Man hatte die Beſeitigung des Reichsraths der vorherrſchen —
den Stimmung in einer Zeit zuzuſchreiben , welche nur die ver⸗

derblichen Folgen des Partikularismus kannte , und ſich im

Hinblick auf die traurigen Erfahrungen der Vergangenheit mit

Recht zum entſchiedenſten Kampfe gegen denſelben aufgefordert
fühlt , dagegen naturgemäß für die Betrachtung der Gefahren
und Nachtheile einer das rechte Maß überſchreitenden Centra⸗

liſation minder empfänglich ſein mußte , weil ſie dieſe Nachtheile
nie empfunden , ſondern nur die Wohlthaten der rechten Einheit
und Einigung entbehrt hatte . War der Reichsrath aber ein

wirkliches Bedürfniß , ſo mußte es ſich bald zeigen , daß ſeine
Begründung oder irgend eine analoge Einrichtung vorzugs⸗
weiſe im Intereſſe der Erſtarkung der Einheit und Einigung liege .
Eine angemeſſene Befriedigung dieſes Bedürfniſſes durfte man
alsdann vom Reichstage um ſo zuverſichtlicher erwarten , da es

an ſich klar iſt , daß man die Wirkung vorhandener Kräfte nicht
beſeitigt , wenn man ſie ignorirt , ſie aber am ſicherſten verhin —
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dert , ſich ſchädlich zu erweiſen , wenn man ihnen beſtimmte For⸗
men gewährt , in denen ſie ſich geltend machen dürfen .

Ueber die ſchweren Bedenken , die ſich gegen das Wahlgeſetz
aus dem Standpunkte allgemeiner politiſcher Betrachtungen
und Berechnungen erhoben , konnte man ſich nur hinwegſetzen ,
wenn man die Gefahren , die uns bei längerer Unentſchieden⸗

heit der deutſchen Zuſtände bedrohten , weit höher auſchlug , als

diejenigen , welche man im Gefolge möglicher Ergebniſſe des

Wahlgeſetzes ſchon in der nächſten Zukunft erblicken mochte .
Die Verwirklichung der Verfaſſung und mit ihr die Be⸗

gründung einer ſtarken einheitlichen Exekutivgewalt boten die

ſicherſte Schutzwehr gegen jene Gefahren , und die Erfüllung der

mächtig angeregten Hoffnungen und Wünſche der eminenten

Mehrheit der Nation verſprach die wichtigſte Urſache der herr —

ſchenden Aufregung zu beſeitigen .
Man durfte faſt mit Sicherheit erwarten , daß die Mängel

des Geſetzes weniger fühlbar würden , wenn vor dem Beginnen
der Wahlen in den einzelnen Ländern die Gewißheit der Ver —

wirklichung der Verfaſſung gegeben werde . Man weiß , und

mannigfaltige Erfahrungen haben gelehrt , wie die Berechnun —⸗

gen , welche die Politik an die Prinzipien der Wahlgeſetze knüpft ,
ſo ſehr ſie bei deren längerer Dauer ſich nachhaltig als wohl—⸗

begründet bewähren , doch in einzelnen Fällen und zumal in der

erſten Zeit ihrer Geltung gar trügeriſch ſind , und die Ergeb —
niſſe der einzelnen Wahlen hauptſächlich von der politiſchen

Atmoſphäre abhängen , unter deren Einfluß ſie ſtattfinden .
Darauf nun , daß unter obigen Vorausſetzungen dieſe Atmo⸗

ſphäre eine weit beſſere geworden wäre , konnte man die ſichere

Hoffnung ſtützen , daß die Reviſion des Wahlgeſetzes ſchon in

der erſten Verſammlung die nöthigen Verbeſſerungen des Ge —

ſetzes gewähren werde . Dabei war zu erwägen , daß deſſen

Abänderung im Wege der gewöhnlichen Geſetzgebung hätte

ſtattfinden können .

Was endlich verſchiedene Beſtimmungen der Grundrechte

betrifft , die ſehr erhebliche Zweifel und Bedenken erregten , ſo

würde , da ſie einen Beſtandtheil der Verfaſſung bildeten , ihre
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Abänderung zwar in den geſetzlichen Formen der Berathung

und Schlußfaſſung größere Schwierigkeiten gefunden haben ;

dagegen durfte man aber wohl erwarten , daß die ſchon in wei⸗

ten Kreiſen der deutſchen Bevölkerungen gegen mehrere jener

Beſtimmungen laut gewordene entſchiedene Oppoſition einen

günſtigen Einfluß auf die Bereitwilligkeit einer künftigen Reichs⸗
verſammlung äußern werde , zu angemeſſenen Verbeſſerungen

die Hände zu bieten . Dafür ſprachen auch allgemeine Erfah —

rungen , die ſich nach jeder Periode geſteigerter politiſcher Auf⸗

regung zu wiederholen pflegen .

Gegenüber aller Bedenken , die ſich auf die Wahrung kon⸗

ſtitutionell - monarchiſcher Prinzipien und die Intereſſen der

oͤffentlichen Ordnung bezogen , dürfte man übrigens nicht unter —⸗

laſſen , die verſtärkten Garantien in die Wagſchale zu legen ,

welche die konſtitutionell - monarchiſchen Inſtitutionen der deut —

ſchen Einzelſtaaten in den Beſtimmungen der Art . 195 und 196 ,

Geſetz und Recht in der Begründung des Reichsgerichts , ſo wie

die Handhabung der öffentlichen Ordnung in dem Daſeyn einer

auf wirklicher Macht ſich ſtützenden Exekutivgewalt erhalten

hätten . Man fand darin gegen Bewegungen in den engern

Kreiſen des politiſchen Lebens der Einzelſtaaten einen ſchützen⸗

den Damm , der ſie hinderte , eine gefährliche Richtung zu neh —

men , ſo wie gegen den Mißbrauch geſetzlicher Gewalten , der

ſolche Bewegungen hervorrufen könnte .

Im Allgemeinen durfte man aber vielleicht von der gebote —

nen Reichsverfaſſung behaupten , daß ſie Alles , was Bedenken

erregte , in ihrer Faſſung mehr hervorhob , als was ſie unter

dem Geſichtspunkt konſervativer Prinzipien wirklich Beruhigen —

des enthielt , oder durch nahe gelegte Schlußfolgerungen ſich

ableiten ließ .

Allen dieſen Betrachtungen konnte gegenüber der erhobenen

weſentlichen Bedenken jedenfalls nur die Größe der drohenden

Gefahren des Augenblicks ein entſcheidendes Gewicht verleihen .

Wenn man aber nicht nur einer künftigen Reviſion die Ver⸗

beſſerung der Verfaſſung überlaſſen wollte , ſondern ſelbſt von

der Vorausſetzung ausging , daß alsbald noch eine Verſtändi
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gung zu erzielen ſey, ſo konnte man noch kurz vor der Auflöſung
des Parlaments zu Frankfurt wenigſtens nicht etwa beſchuldigt

werden , daß man ſich einer nach allen Umſtänden völlig unbe⸗

gründeten Hoffnung hingegeben habe .

Der König von Preußen hatte zwar die Ihm dargebotene
Kaiſerwürde mit aller Entſchiedenheit abgelehnt und ſeine Ent⸗

ſchließung von der Zuſtimmung der Fürſten abhängig gemacht .
Die königliche Regierung hatte aber in der Note vom 28 . April ,

welche ihre Bedenken gegen die Beſtimmungen der Reichsver⸗

faſſung entwickelte , ausdrücklich erklärt , daß der König , ſo wie

Er der Erſte geweſen ſey , aus freier Entſchließung zu der Neu⸗

geſtaltung Deutſchlands zu einem kräftigen Bundesſtaate die

Hand zu bieten , Er auch der Letzte ſeyn werde , an dem Gelin⸗

gen dieſes großen Werkes zu verzweifeln ; Preußen werde ſich

unter keinen Umſtänden von dem Werke der deutſchen Einheit

zurückziehen , vielmehr noch jetzt alle Kräfte aufbieten , um daſ⸗

ſelbe zu fördern .
Die Note beſtätigt die fortdauernde Bereitwilligkeit Preußens ,

auf jede Verſtändigung einzugehen , und ſprach wiederholt ihre

ſchon fruͤher geäußerte Anſicht , daß die Aufrichtung einer neuen

deutſchen Kaiſerwürde zu der Erlangung einer wirklichen und

umfaſſenden deutſchen Einheit nicht nothwendig ſey , ſo wie die

Ueberzeugung aus , daß die Ablehnung derſelben durch den

König keine Gefährdung , vielmehr eine Förderung dieſer Ei —

nigung ſeyn werde .

Es lag nach dieſer Erklärung in den Händen der National⸗

verſammlung , durch ihren Entſchluß der Verfaſſungsangelegen⸗

heit eine Wendung zu geben , die zuletzt noch raſch zum Ziele

führen konnte . Es bedurfte vielleicht nur einigen Entgegen⸗
kommens , nur einiger Zugeſtändniſſe , um die Zuſtimmung der

Krone Preußen zu der Verfaſſung zu gewinnen und ſofort de⸗

ren Eintritt in das Leben , wenigſtens in gleicher Weiſe zu be⸗

wirken , wie das ſpätere Dreikönigsbündniß ihre Verwirklichung

beabſichtigt .
Es bedurfte keiner weitausſtehenden Verhandlungen mit

ſämmtlichen Regierungen , ſondern zunächſt nur mit Preußen ,
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da die große Mehrheit der Bundesſtaaten , obwohl ſie die Be⸗

denken der nöniglich preußiſchen Regierung theilten , die Reichs —

verfaſſung ang enommen hatten , und ihre eventuelle Zuſtimmung

zu allen Modifikationen , welche jene Bedenken beſeitigten , da⸗

her außer allem Zweifel lagen . Ja die herrſchende Aufregung

ſchien eine ſolche Sep aratverhandlung nicht räthlich , vielmehr

eine raſche Entſcheidung auf dieſem Wege wünſchenswerth zu

machen . Sie würde ihren moraliſchen Einfluß auf die weni⸗

gen noch zurückhaltenden Regierungen nicht verfehlt und die

im raſchen Entſchluſſe zugeſtandene Modifikation ſie zum Bei⸗

tritte geneigter gemacht haben . Dies ſetzt in Beziehung auf

Sachſen und Hannover das ſpätere Dreikönigsbündniß in ſo

ferne außer Zweifel , als beide Regierungen Ende April oder

Anfangs Mai gewiß nicht zurückgewieſen hätten , was ſie am

26 . Mai annahmen .

Vergleicht man die Reichsverfaſſung , welche aus den Be⸗

ſchlüſſen der Nationalverſammlung hervorgegangen , mit dem

Entwurfe , der als Ergebniß der Dreikönigsbündniſſe dem Er⸗

furter Parlament vorgelegt wurde , ſo treten uns aber keine

Abweichungen entgegen , deren Erheblichkeit für die National⸗

verſammlung , gegenüber der Gefahr , das große Werk der Ei —

nigung daran ſcheitern zu ſehen , nicht gänzlich verſchwinden

mußte .

Hätte die Nationalverſammlung zu annäherndern Schritten

ſich geneigt gezeigt , ſo würde Preußen auch einzelne der im

Berliner Entwurfe getroffenen Anordnungen , wenn man ſich

darüber nicht ſogleich hätte verſtändigen können , wohl gerne

einer künftigen Reviſion eben ſo überlaſſen haben , wie ſie auch

im Berliner Entwurfe noch manche wünſchenswerth ſcheinende

Abänderungen einer ſolchen Reviſion in minder bewegter Zeit

überlaſſen hatte .

Man kennt die Motive , welche die Nationalverſammlung ,

abgeſehen von der innern Bedeutung der ſtreitigen Fragen , zu

einem feſten Beharren auf frühern Beſchlüſſen und Verab⸗

redungen beſtimmten . Aber durfte man nicht hoffen , daß ſie
unter weſentlich veränderten Umſtänden auf vorausſichtlich
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Unerreichbares zuletzt noch verzichten werde , um nicht das ganze

Werk der Einigung fallen zu ſehen , die ihr jedenfalls in einer

weit umfaſſendern Weiſe , als ſie früher je erſtrebt und noch kurz

vor den Märztagen als je erreichbar gedacht ward , von dem

Augenblicke an geboten war ? Durfte man ſich dieſer Hoffnung

nicht um ſo zuverſichtlicher überlaſſen , je weniger vorauszuſe⸗

hen war , ob je wieder ein gleich günſtiger Augenblick für eine

glückliche Löſung der großen Aufgabe kommen werde .

Dieſe Hoffnung ging nicht in Erfüllung ; dagegen zeigten

ſich die Befürchtungen der Großherzoglichen Regierung für
den Fall getäuſchter Erwartungen nach verſchiedenen Seiten

hin nur zu ſehr begründet .
Die Nationalverſammlung hatte die Zeit verſäumt , in der

ſie von der öffentlichen Meinung und einer faſt allgemeinen

Begeiſterung für den Gedanken der Einigung getragen , die be⸗

reitwillige Zuſtimmung aller Regierungen zu Allem hätte ge⸗

winnen können , was zur Verwirklichung dieſes Gedankens ,

ohne Ueberſchreitung der äußerſten Grenzen weiſer Mäßigung ,
nur immer verlangt werden durfte . Der größte Fehler war ,

daß die Regierungen oder wenigſtens die beiden Großmächte
der Verſammlung gegenüber nicht vertreten waren , zum Zwecke

der ununterbrochenen Theilnahme an den Verhandlungen , die

einem Fundamentalgrundſatz des konſtitutionellen Syſtems ent⸗

ſprochen hätte . Die Verſammlung wäre raſch zum Ziele ge⸗

kommen , wenn ſie ſich ſofort auf die Berathung der Verfaſſung
und auf die nothwendigen allgemeinen Beſtimmungen beſchränkt
hätte . Aber ſie wollte zugleich eine Reihe von Fragen , welche
in der neuern Zeit das Staatsleben bewegten und darunter

gar manche ſehr zweifelhafte , zur Entſcheidung bringen und

ermüdete durch endloſe Diskuſſionen hierüber das ungeduldige

Publikum . Mittlerweile war die Macht , die ihr urſprünglich
in der faſt ungetheilten öffentlichen Meinung zur Seite ſtand ,

weſentlich geſchwächt worden . Die Regierungen verſchiedener
Länder waren erſtarkt , anderwärts die Umſturzpartei zu größe⸗

rer Stärke gelangt .
Die allen Anzeigen nach von einem außerhalb Baden gele⸗



14

genen Mittelpunkt aus geleitete aufrühreriſche Bewegung ver⸗

einigte alle revolutionären Parteien , wie verſchieden auch das

letzte Ziel ihrer Beſtrebungen war , indem ſie , die Verwirklichung

einer einheitlichen Verfaſſung Deutſchlands als Fahne auf⸗

ſteckend , zunächſt auf den Umſturz des Beſtehenden gerichtet ſeyn

mußte .

Nur der Haltung der Großherzoglichen Regierung und den

beiden Kammern in allen auf die Reichsverfaſſung bezüglichen

Fragen durfte man es zuſchreiben , daß nicht gleichzeitig
mit den aufrühreriſchen Bewegungen in Dresden , Elberfeld ,

Prüm u. ſ. f. und mit dem Beginnen des umfaſſenderen Auf⸗

ſtands in der baieriſchen Pfalz die Schilderhebung in Baden

erfolgte . Sorgfältig vermied man Alles , was der revolutionä⸗

ren Partei ihren erwünſchten Anlaß geben konnte , die herr⸗

ſchende Aufregung für ihren Zweck zu benützen . Als aber fort⸗

geſetzte wühleriſche Anſtrengungen ihren in ſolcher Weiſe ver —

ſpäteten Erfolg gewannen , waren die vereinzelten Aufſtands⸗

verſuche in Preußen und Sachſen bewältigt und trat uns im

Lande ſofort preußiſche Hilfe in Ausſicht .

Hiedurch ward die Gefahr der wohlvorbereiteten raſchen

Verbreitung des Aufruhrs , welche an unſerer nördlichen

Gränze die Treue der heſſiſchen Truppen und weithin die

wirkliche Annäherung der preußiſchen Heere gänzlich beſeitigte ,

gleich anfänglich ſchon weſentlich geſchwächt .

39 .

Wir gehen nun zu der neuen Phaſe über , in welche die Ver —⸗

faſſungsangelegenheit nach dem Ausbruch der Revolution ge —
treten iſt , nachdem die Könige von Preußen , Sachſen und Han⸗

nover das Bündniß vom 26 . Mai abgeſchloſſen hatten , worin

ſie ſich unter vorübergehenden Beſtimmungen über die Mittel

zur Erhaltung der äußern und innern Sicherheit Deutſchlands
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unter den eingetretenen gefahrvollen Verhältniſſen verpflichte —

ten , dem deutſchen Volke eine Verfaſſung nach Maßgabe eines

unter ihnen verabredeten Entwurfes zu gewähren .
Wie die übrigen Bundesſtaaten wurde die Großherzogliche

Regierung zum Beitritt zu dem Bündniſſe eingeladen , deſſen

Statut jedem Beitretenden das Recht auf Leiſtung der durch

den ausgeſprochenen Zweck des Vertrags bedingten Hilfe zu—⸗

ſicherte , zugleich aber in Be ig auf die zu begründende künf⸗

tige Verfaſſung Deutſchlands die gleiche Verpflichtung wie den

Aſtrürgl ich Verbündeten auferl egte.
Die Großherzogliche Regierung befand ſich, als ihr die Ein —

ladung zugekommen , in einem Zuſtand der Hilfloſigkeit ,der im

Hinblick auf die äußern Umſtände , unter denen ſie dem Bünd⸗

niſſe beitrat , über die Motive ihres Entſchluſſes im Zweifel

laſſen konnte .

Es war ihr gegen frühere Aufſtandsverſuche und Einfälle

aus der Schweiz von ibren Bundesgenoſſen bereitwillige Hilfe

geleiſtet worden .

Sie hatte auch ihrer Seits bis zum Tage des Aufruhrs im

Mai 1849 die auf dem Bundesvertrage beruhende und nach
unſerer Anſicht noch fortdauernde Verpflichtung wechſelſeitiger
Hilfeleiſtung zur Erhaltung der innern und äußern Sicherheit

Deutſchlands eben ſo willfährig erfüllt , wie namentlich durch

Stellung eines Contingents im däniſchen Kriege und noch we⸗

nige Tage vor der Kataſtrophe , der wir unterlagen , durch Ent —⸗

ſendung einiger kleinen Truppenabtheilungen zur Verſtärkung
der Garniſon in Landau .

In den Tagen aber , da das rechtzeitige Eintreffen weniger
Bataillone Reichstruppen in der Reſidenz den Sieg des Auf⸗

ruhrs noch abwenden konnte , befand ſich die Exekutivgewalt be⸗

kanntlich in der Unmöglichkeit , die angeſprochene Hilfe zu ge —

währen .

Nach der Unterwerfung des Landes unter die Revolution

und deſſen Ueberſchwemmung mit fremden Freiſchaaren war

zu wiederholten Malen dringend , jedoch ohne erwünſchten Er⸗

folg , von der Großherzoglichen Regierung um verfaſſungsmä⸗
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ßige Hilfe gebeten worden . Wie wir aus ihren , den Kam⸗
mern gemachten Mittheilungen wiſſen , war ihr vom Reichs⸗

miniſterium unterm 26 . Mai die Nachricht zugekommen , daß

daſſelbe das erhaltene Schreiben der Königlich preußiſchen Re⸗

gierung mitgetheilt und empfohlen habe und es ſich völlig außer

Stand befinde , anders wirkſam einzuſchreiten , als auf dem

betretenen Wege , indem Preußen allein die zur Hilfeleiſtung

nöthige Militärmacht ſtellen könne , hiezu auch ohne Zweifel

bereitwillig ſeyn würde , da ihm wie jedem Staate an der Auf⸗

rechthaltung und Herſtellung der öffentlichen Ordnung gelegen

ſeyn müſſe . Mittlerweile war auch auf direktem Wege preu⸗

ßiſche Hilfe angeſprochen worden .

Allmählig hatte ſich hierauf zwar an der heſſiſchen Grenze

ein Corps von Reichstruppen geſammelt , das ſchon zu Anfang

Juni , zumal unter den damaligen Umſtänden , wohl ſtark ge⸗

nug geweſen war , den Aufſtand in Baden zu bewältigen , wenn

er iſolirt geblieben wäre .

Es war aber zu ſchwach , zu ſolchem Zweck in das Großher —

zogthum auf die Gefahr hin einzurücken , daß die Aufſtändi⸗

ſchen in der Rheinpfalz , was ſpäter wirklich geſchah , einen

Uebergang über den Rhein bewerkſtelligen und die in Wür⸗

temberg herrſchende Aufregung ebenfalls in aufrühreriſche Be —

wegungen übergehe , und die Reichstruppen von beiden Seiten

her bedroht würden .

Obwohl unter den eingetretenen Umſtänden die Niederwer⸗

fung des Aufruhrs in Baden durch preußiſche Hilfe bedingt

erſchien , ſo konnte die Erlangung dieſer Hilfe doch nicht als

abhängig von dem Beitritt der Großherzoglichen Regierung

zu dem Dreikönigsbündniſſe betrachtet werden , und die begehrte

und geleiſtete preußiſche Hilfe zur Bezwingung des Aufſtandes

in der Rheinpfalz hat es beſtätigt .
Es war bekannt , daß Baiern keine hinlängliche Streitmacht

in Bereitſchaft hatte , um ausſchließlich mit eigener Kraft die

geſetzliche Ordnung in ſeiner inſurgirten Provinz wieder her —

zuſtellen . Hiezu bedurfte es jedenfalls einer mehrfach grö —

ßern Macht , als es in den Junitagen nach der Pfalz zu entſen⸗
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den vermochte , zumal da die badiſchen Inſurgenten und ihre

aus anderen Ländern herangekommenen Streitgenoſſen dem

pfälziſchen Aufruhr den Dienſt , den er dem badiſchen wirklich

geleiſtet hat , noch in weit größerem Umfange hätten leiſten

können .

Hätte man aber der Revolution in beiden Ländern , ſich mehr

zu organiſiren und kräftigen , Zeit gelaſſen , und wollte man

nicht durch das Heranziehen zahlreicher Heere zu ihrer Be —

kämpfung zugleich die demokratiſchen Parteien anderer Länder

von wohlvorbereiteten Verſuchen abſchrecken , die Empörung

auf einem weithin unterwühlten Boden auszubreiten , ſo würde

der Aufruhr vorausſichtlich leicht einen für ganz Deutſchland
weit bedenklichern Umfang gewonnen haben .

Wollte nun Preußen auch nicht auf den Grund des Bundes —

vertrags von 1815 einſchreiten , ſo lag die Leiſtung einer Hilfe ,
die den wachſenden Schwierigkeiten einer vorausſichtlich nicht
ausbleibenden Aufgabe begegnete , jedenfalls ſchon in ſeinem

eigenen Intereſſe , ſo wie im Intereſſe von ganz Deutſchland
und insbeſondere aller jener Länder , deren revolutionäre Par —⸗

teien in zahlreichen Zuzüglern ihre Contingente zu dem Auf⸗

ruhr in der Pfalz und in Baden geſtellt hatten .
Es bedurfte auch in der That des Beitritts der Königlich

baieriſchen Regierung zu dem Dreikönigsbündniſſe nicht , um

Preußen zu dem Einſchreiten gegen den Aufruhr in der Pfalz

zu bewegen , und da dieſes Einſchreiten mit überwiegender

Macht die baieriſchen Inſurgenten nach dem rechten Rheinufer ,
wie es auch wirklich geſchah , drängen und die Befreiung Ba —

dens durch die Reichsarmee noch erſchweren mußte , ſo konnte

wohl der Großherzoglichen Regierung die gleiche Hilfe um ſo

weniger verſagt werden . Wir hegen überhaupt nicht den min⸗

deſten Zweifel , daß es unſeres Beitritts zu dem Dreikönigs —

bündniß nicht bedurfte , um uns preußiſche Hilfe zu verſchaffen .

Auf der andern Seite würde aber die Großherzogliche Re —

gierung , auch wenn ſie ſich nicht in einem Zuſtande der Hilfs⸗

bedürftigkeit befunden hätte , nicht den mindeſten Anſtand haben

finden können , die auf die Reichsverfaſſung bezügliche Ver —⸗
2
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bindlichkeit zu übernehmen , welche das Dreikönigsbündniß den

verbündeten Regierungen auferlegt .

Sie mußte vielmehr demſelben beitreten , wenn ſie ſich nicht

mit den Grundſätzen und Anſichten in Widerſpruch ſetzen wollte ,

zu denen ſie in der deutſchen Sache von vorn herein ſich bekannt

hatte .
So lange ſie die Hoffnung nähren konnte , daß zwiſchen der

Nationalverſammlung und den deutſchen Großmächten noch in

irgend einer Weiſe eine Annäherung erzielt werde , und ſo

lange ſie jeden Schritt zu vermeiden hatte , der die Aufrichtig⸗

keit ihrer früheren Erklärungen in Zweifel ſtellen und zu auf⸗

reizenden Verdächtigungen benützt werden konnte , wollte ſie

zwar in Verhandlungen über Sonderbündniſſe ſich nicht einlaſ —⸗

ſen . Sie hatte dagegen ihre Bereitwilligkeit erklärt , auch dieſen

Weg , als Mittel zum Ziele einer allgemeinen Verſtändigung ,

zu betreten , wenn ihre Hoffnungen unerfüllt bleiben ſollten .

Sie hatte inmitten der Gefahren , die ſie umſchwebten , dieſen

eventuellen Entſchluß öffentlich ausgeſprochen , auch ſolchen

Vorbehalt als eine unabweisliche Nothwendigkeit bezeichnet ,

um die Intereſſen des Landes für den Fall zu wahren , der nun

wirklich eingetreten war .

Das angebotene Bündniß verrückte aber in keiner Weiſe

das große Ziel , nach welchem man ſeit der Berufung der Na —

tionalverſammlung geſtrebt hatte . Es kündigte ſich als Ein⸗

leitung zur Begründung einer Reichsverfaſſung an , welche in

gleicher Weiſe , wie die Frankfurter Aufſtellung , alle deutſchen

Staaten außer Oeſterreich umfaſſen ſollte und die Feſtſetzung

des Verhältniſſes des Kaiſerſtaats zu dem deutſchen Reiche ge⸗

genſeitiger Verſtändigung vorbehielt .

Unter allen Beſtimmungen des Berliner Entwurfs , welche

von den Beſchlüſſen der Nationalverſammlung abwichen , be⸗

fand ſich nicht eine einzige , welche auch nur zum Vorwand

einer Zurücknahme der urſprünglichen Erklärungen der Groß⸗

herzoglichen Regierung hätte dienen können . Die getroffenen

Abänderungen entſprachen vielmehr in vielen Punkten den An⸗

ſichten , aus welchen ihre Bedenken gegen eine Reihe von Be⸗
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ſchlüſſen der Nationalverſammlung entſprungen waren . Hatte

ſie ſich in der Hoffnung , wünſchenswerthe Abänderungen von

der Zukunft zu erlangen , entſchloſſen , die von der Nationalver⸗

ſammlung dargebotene Verfaſſung beiſtimmend anzunehmen ,
ſo konnte ſie ihre Zuſtimmung einem Entwurfe um ſo weniger
verſagen , der wenn auch nicht alle ihre urſprünglichen Beden⸗

ken , doch den größten Theil derſelben beſeitigte .
Der Grundſatz der Gleichberechtigung blieb auch in den

neuen Beſtimmungen dieſes Entwurfes gewahrt . Die Art und

Weiſe , wie der Entwurf das aufgenommene Fürſtencollegium
gebildet wiſſen wollte , erinnerte zwar an einen frühern Vor⸗

ſchlag , der zu Frankfurt ſich keine Geltung verſchaffen konnte ,
und Baden mit einer empfindlichen Zurückſetzung bedroht hatte .
Indem der neue Entwurf aber Baden zur Wahl eines Bevoll —

mächtigten für das Fürſtencollegium in gleicher Weiſe , wie es

jener Vorſchlag zum Zwecke der Bildung eines Directoriums

beabſichtigt hatte , gemeinſchaftlich mitWürttemberg , den beiden

Hohenzollern und Liechtenſtein berief , beſeitigte er gerade die

Nebenbeſtimmung , welche den natürlichen und geſchichtlich be —

gründeten Rechtsanſprüchen des Großherzogthums zu nahe
trat . Er enthält die Beſtimmung nicht , daß , ſo lange eine

Verſtändigung zwiſchen den betheiligten Regierungen nicht er⸗

folge und die Reichsgeſetzgebung die Art ihres Zuſammenwir⸗
kens zur Wahl des gemeinſchaftlichen Bevollmächtigten nicht
feſtſetzen würde , der an Volksmenge überwiegende Staat allein

wähle , ſo unbedeutend der Unterſchied der Bevölkerung auch
ſeyn möge . )

Indem die Königlich preußiſche Regierung ihr der Natio⸗

nalverſammlung gegebenes Wort , die Sache der deutſchen Ei —

nigung nicht fallen zu laſſen , vielmehr auch fernerhin alle

Kräfte zur Förderung des großen Werkes aufzubieten , durch
ihre getroffenen Einleitungen löste , verdiente ſie den Dank der

Eine Verfaſſung , die ſo Vieles beſtimmt , was nicht zur Verfaſſung
gehört , ſollte , was nothwendig dazu gehört , nicht unbeſtimmt laſſen .

9 *
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Nation und ein bereitwilliges Entgegenkommen der Regie —

rungen .

Den ernſten Willen , die Erreichung des Hauptzieles zu be —

ſchleunigen , bethätigte ſie durch die Rückſichten , die ſie in dem

Entwurfe der Reichsverfaſſung den Verhältniſſen des Augen —

blicks trug , in ſo fern ſie manche Abänderungen , deren ihr das

Werk der Nationalverſammlung noch bedürftig ſchien , einer

Reviſion in einer minder aufgeregten Zeit vorbehielt , und der

Weisheit , Mäßigung und Beſonnenheit künftiger Verſamm —

lungen vertraute .

Ihre Selbſtverläugnung bethätigte ſie insbeſondere durch die

Bereitwilligkeit , womit ſie , um die Fürſten zum Eintritt in den

Bundesſtaat geneigter zu machen , das Zuſtimmungsrecht in der

gewöhnlichen Geſetzgebung auf das Fürſtencollegium übertrug ,

ohne dem Reichsvorſtande ein ſelbſtſtändiges Veto ( Verfaſ —

ſungsabänderungen ausgenommen ) einzuräumen .

Dieſe ( durch die Erfurter Verſammlung abgeänderte ) Be —

ſtimmung des Entwurfes entzog der Krone Preußen eine dem

Staatsoberhaupte nach monarchiſchen Grundſätzen weſentlich

zukommende Prärogative , welche die Frankfurter Aufſtellung

ihm in gebührender Vollſtändigkeit , prinzipieller Korrektheit ,
wenn auch nicht unbeſchränkt , doch in praktiſch wohl ausrei —

chender Weiſe gewährt hatte .

Dieſer Verzicht auf das Veto könnte den Reichsvorſtand in

die Lage ſetzen , ein von der Mehrheit des Fürſtencollegiums

angenommenes , in Uebereilung beſchloſſenes Geſetz , als Trä —

ger der Executivgewalt vollziehen zu müſſen , ſo entſchieden ſein
politiſches Gewiſſen ſich dagegen ſträuben möchte , während der

Fall über der Gränze der Wahrſcheinlichkeit liegt , daß in lan —

gen Zwiſchenräumen ein übereinſtimmender Beſchluß beider

Häuſer dreimal eine ungebührliche Forderung wiederhole , oder

eine vorgefaßte Meinung gegen billiges Verlangen einem ſol —
chen dreimal wiederholten Antrag nicht willig weiche .

Die Königliche Regierung bethätigte ihre Neigung zur

Selbſtbeſchränkung hauptſächlich auch durch ihr Beſtreben , aus

der Frankfurter Aufſtellung manche Keime zur Entwickelung
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einer Centraliſation zu entfernen , welche auf der einen Seite

dem Intereſſe des Reichsvorſtandes , als Inhaber der vollzie —

henden Gewalt , nur zuträglich ſeyn konnten , auf der andern

Seite aber die Selbſtſtändigkeit der Einzelſtaaten mehr be —

ſchränkten , als es der Zweck der bundesſtaatlichen Einigung

verlangte .

Es ward dadurch die Spitze der einzigen Waffe abgebrochen ,
womit die partikulariſtiſche Oppoſition gegen die zureichende

Befriedigung des Bedürfniſſes einer bundesſtaatlichen Einheit

anzukämpfen vermocht , indem ſie auf die wohlthätige , gleich —

förmigere Verbreitung von Wohlſtand und Bildung in den

deutſchen Ländern als natürliche Folge des partikularen
Staatslebens hinwies , im Gegenſatz der lauten Klagen , die

man in den Provinzen großer Reiche in Folge centraler Ver —

waltung , über die Oede des Provinziallebens , über die Schwie —

rigkeit und Koſtſpieligkeit des Verkehrs mit weit entfernten

Centralbehörden , über Hintanſetzung der Intereſſen der Pro⸗

vinzen , wie über Zurückſetzung ihrer Angehörigen bei Anſtel —

lungen u. ſ. f. , nicht ſelten vernimmt .

Einen der erheblichſten Widerſprüche , welche die Ergebniſſe
der Frankfurter Verhandlungenhervorgerufen hatten , beſeitigte
der Berliner Entwurf eines gänzlich abgeänderten Wahlge —

ſetzes , der von den Regierungen nur günſtig aufgenommen wer⸗

den konnte , wenn man auch etwa über Maß und Art der An⸗

wendung der Lehre : praesertim providendum est in republica ,
ne plurimi plurimum valeant , andere Anſicht hatte oder andere

Combination der Garantien des Cenſus und des Lebensalters

der Wählenden für zweckmäßig hielt .

Welche Bedenken man noch gegen einzelne aus der Frank —
furter Aufſtellung entnommene Beſtimmungen des Berliner

Entwurfes hegen mochte , ſo ſchien durch die Natur der getrof —
fenen Abänderung die Erwartung doch wohl begründet , daß
ſämmtliche Regierungen , welche die von der Nationalverſamm⸗
lung aufgeſtellte Reichsverfaſſung anzunehmen bereit waren ,

wozu auch die königlich württembergiſche gehörte , um ſo we⸗
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niger Anſtand nehmen werden , dem Berliner Entwurfe bei —

zutreten .

Von rein deutſchen Staaten blieb daher nur Baiern übrig ,

auf deſſen Geneigtheit zum Beitritt man nicht ſchon aus frü⸗

heren Erklärungen ſchließen durfte . Dagegen war man wohl

berechtigt , anzunehmen , daß es , wenn alle übrigen rein deut —

ſchen Staaten ſich einigten , nicht zurückbleiben werde , zumal da

ihm das Bedürfniß der Einigung durch die Vorgänge in der

Pfalz fühlbarer geworden . Darnach ſchien auch die von den

königlichen Regierungen von Preußen , Sachſen und Hannover

feſt und zuverſichtlich ausgeſprochene Hoffnung , daß der neue

Bundesſtaat das geſammte Gebiet des Bundes von 1815 um —

faſſen werde , wenigſtens in Beziehung auf alle rein deutſchen
Staaten wohlbegründet .

Für den Fall , daß dies nicht geſchehe , war zwar vorgeſehen ,

daß der Bundesſtaat ſich zunächſt aus den beitretenden Staaten

bilde und mit den nicht beitretenden in dem Verbande der

Rechte und Verbindlichkeiten bleibe , die aus der Bundesakte

von 1815 erwachſen .

Man ging aber von der Vorausſetzung aus , daß außer den

Verhältniſſen von Schleswig und Limburg nur die Stellung

Oeſterreichs zu den übrigen Gliedern des deutſchen Bundes in

Folge der Verfaſſung vom 4. März , durch welche die öſter —

reichiſchen Bundesländer in ein ſtaatliches Verhältniß zu der

Geſammtmonarchie getreten , ſich als Gegenſtand weiterer Ver —

handlungen und Vereinbarungen und deßfallſiger Vorbehalte
darbiete .

Dieſe Vorausſetzung konnte ſich nur an die Hoffnung auf

den Beitritt aller rein deutſchen Staaten zu der Reichsverfaſ —
ſung knüpfen . Sie erwies ſich nicht begründet , als nicht nur

die Erwartung , daß alle Staaten , welche die Frankfurter Auf —
ſtellung anerkannt hatten , zum Eintritt in den Bundesſtaat mit

Preußen , Sachſen und Hannover ſich bereit finden laſſen wer —

den , nicht zur Erfüllung kam, indem Württemberg den Anſchluß
gleich Baiern ablehnte , ſondern auch Sachſen und Hannover
zurücktraten .
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Eine Union , welcher eine Reihe der mittleren deutſchen

Staaten nicht angehörte , könnte nicht mehr das Ziel haben ,

das ſich das Dreikönigsbündniß geſetzt hatte . Ihr Beſtehen

neben einem allgemeinen Staatenbunde oder Bundesſtaate , der

ſämmtliche Bundesländer umfaßte , oder neben einer ihr ent⸗

gegengeſetzten Union unter irgend einem gemeinſchaftlichen

Verbande , erforderte nähere , feſte Beſtimmungen , wenn nicht

Alles , was ſich auf Erhaltung einer nationaken Einheit Deutſch⸗
lands bezog , völlig im Unklaren bleiben und es damit ſchlim⸗

mer als vor den Märztagen des Jahres 1848 werden ſollte .

Dieſe Beſtimmungen könnten nur das Ergebniß einer Ver —

einbarung aller deutſchen Bundesſtaaten auf den Grund der

Verträge von 1815 ſeyn .

Es fehlte auch bald nach dem Rücktritte von Sachſen und

Hannover nicht an der Anregung zu einer ſolchen Vereinba —

rung in dem Münchener Vorſchlage zum Vollzug der Bundes —

beſchlüſſe vom 30 . März und 17 . April 1848 , welche die

Reviſion der deutſchen Bundesverfaſſung in Ausſicht geſtellt

hatten .

Dieſe Vorgänge konnten aber Preußen und die an dem

Bündniſſe feſthaltenden Staaten nicht beſtimmen , die betretene

Bahn zu verlaſſen . Sachſen und Hannover waren nicht be —

rechtigt , ſich von ihren übernommenen Verpflichtungen einſeitig

loszuſagen ; ſo lange die verbündeten Staaten die auf ihr gu⸗

tes Recht geſtützte Hoffnung aber nicht aufgeben mußten , die

beiden Königreiche zu dem Bündniß zurückzuführen , durften ſie

auch auf die Hoffnung nicht verzichten , das urſprüngliche große

Ziel in naher Zukunft zu erreichen .
Sie mußten ihrerſeits zum Vollzug des Bündniſſes ſchrei⸗

ten , die darin in Ausſicht geſtellte Verſammlung nach Erfurt

berufen und ihr den Berliner Entwurf zur Berathung und

Schlußfaſſung vorlegen , wenn man das ganze Werk nicht klein⸗

müthig fallen laſſen , ſondern vielmehr Sachſen und Hannover

gegenüber auf der Erfüllung ihrer Verbindlichkeit mit allem

Nachdrucke beſtehen wollte .

Unabhängig von dem Einfluß , den die Rückkehr der beiden
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Königreiche zu dem Bündniß und der nachfolgende Eintritt

ihrer Abgeordneten in die Verſammlung auszuüben geeignet

waren , konnten auch die Verbeſſerungen des Berliner Verfaſ —

ſungsentwurfs , die man als Ergebniß der Erfurter Berathun⸗

gen erwartete , in günſtiger Weiſe auf die Geneigtheit der übri⸗

gen königlichen Regierungen zum Anſchluſſe und auf ihre deß—⸗

fallſigen Entſchließungen einwirken .

In Erwägung der bedenklichen Seiten mancher Beſtimmun —

gen , in welchen der Berliner Entwurf lediglich den Eindrücken

und Gefahren einer krampfhaften , bewegten Zeit und ihrer
übereilten Forderungen Rechnung getragen hatte , war von den

vereinigten Regierungen das Bedürfniß einer Reviſion des

Entwurfs als unabweisbar erkannt worden .

Die nach Erfurt berufene Verſammlung hat ihre Aufgabe
mit einer überraſchenden Schnelligkeit , mit einer Mäßigung
und Umſicht gelöst , die ihr in der Geſchichte unſerer nationa —

len Beſtrebungen ein dauerndes , ehrendes Andenken verbürgen .
Das Werk , das ſie beſſern half , wird , wenn es zunächſt auch

nicht zur wirklichen Ausführung kommt , ſeinen Werth als

Bauriß für unſere nationalen Einrichtungen bewahren und

eine freundliche Verſtändigung aller deutſchen Staaten über die

wirkliche Aufrichtung des Gebäudes das Ziel der Wünſche und

Beſtrebungen wohl der großen Mehrheit der deutſchen Regie —
rungen und Kammern und aller deutſchen Patrioten bleiben .

Den Beſchlüſſen der Verſammlung wird jedenfalls weit —

hin eine wohlthätige , moraliſche Wirkung in mannigfaltigen
Beziehungen nicht fehlen .

Wie man über die Frage der vorgängigen Annahme des

vorgelegten Entwurfs der Reichsverfaſſung in ſeiner unverän —
derten Faſſung Cen - bloc - Annahme ) , die anfänglich einen ernſt —
lichen Zwieſpalt zwiſchen den vereinigten Regierungen und
der Verſammlung herbeizuführen drohte , denken mag , ſo wird

man doch den Motiven , welche die Mehrheit zu ihrem Be —

ſchluſſe beſtimmten , um ſo eher Gerechtigkeit wiederfahren laſ⸗
ſen , da die Verſammlung in der nachfolgenden Reviſion den



25

Wünſchen und Intereſſen der vereinigten Regierungen faſt

durchgängig entſprach .

4.

Die Zuſtimmung der Erfurter Verſammlung zu dem in

Folge des Statuts vom 26 . Mai unter den Regierungen ver —

abredeten Entwurfe der Verfaſſung des deutſchen Reiches und

eines Wahlgeſetzes , ſo wie zu den vorgelegten Additionalacten

liegt nun den vereinigten Regierungen mit den Ergebniſſen der

Reviſion vor . Indem das Parlament zuſtimmte , daß die Ver⸗

faſſung , das Wahlgeſetz und die Additionalacte nach Maßgabe
der genehmigten Vorſchläge abgeändert und in dieſer abgeän⸗
derten Geſtalt promulgirt werde , fügte es die Erklärung bei ,

daß , in ſo weit jene Vorſchläge ganz oder theilweiſe die Geneh⸗

migung der Regierungen nicht erhalten , es bei der in Folge
der Zuſtimmung des Reichstags feſtgeſtellten Beſtimmungen
der vorgelegten Urkunden ( Entwürfe ) verbleibe .

Wir laſſen alle auf die Form des Verfahrens , ( welches
die Erhaltung des Rechtsbodens für die Verwirklichung der

Reichsverfaſſung bezweckte ) , bezüglichen Fragen bei Seite liegen⸗

Für diejenigen Staaten , welche den in dem Statut vom 26

Mai 1849 in Ausſicht geſtellten Bundesſtaat wollen , bedurfte

es der gewählten Formen nicht , um ſie auf der betretenen Bahn

feſtzuhalten . Zu dieſen Staaten darf man ohne Zweifel
Baden rechnen . Sein bisheriges Verhalten in der deutſchen

Sache bürgt dafür , daß es an den Verpflichtungen , die es durch

ſeinen Zutritt zum Dreikönigsbündniſſe übernommen hat , mit

Treue halten , die Großherzogliche Regierung dem Gelingen
des Werkes kein Hinderniß in den Weg legen , vielmehr zu

deſſen Förderung ſtets bereit bleiben werde . Ob aber die

Sorgfalt , womit man durch die Formen des Verfahrens den

Rechtsboden zu erhalten ſuchte , die Verwirklichung des aus
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dem Statut vom 26 . Mai abgeleiteten Rechtes , namentlich den

Königreichen von Sachſen und Hannover gegenüber , geſichert

habe , erſcheint unter den eingetretenen Umſtänden faſt mehr als

zweifelhaft .
Zweifelhaft iſt es aber nicht , daß für einen jeden der Staa⸗

ten , die dem Dreikönigsbündniſſe beigetreten ſind , der Rechts —
boden für ſeine Verpflichtung zum Eintritt in eine engere

Union verſchwinden würde , wenn die Rückkehr der beiden Kö —

nigreiche oder auch nur eines derſelben aus irgend einem

Grunde nicht zu erwirken wäre . Alsdann würde für Baden

wie für jede andere Regierung , welche dem Dreikönigsbünd —

niſſe beigetreten war , deſſen Auflöſung man als eine vollendete

Thatſache zu beklagen hätte , die Theilnahme an einer Union ,

welche die übrigen Staaten oder ein Theil derſelben , ſey es

auf die Grundlage des Berliner Entwurfes und der Erfurter

Beſchlüſſe , oder auf eine geänderte Grundlage , bilden wollten ,

ihrer ganz freien Entſchließung anheim gegeben .
Wir wollen nun die Lage, in der ſich Baden in ſolchem Falle

befinden würde , und die Rückſichten , welche den weſentlich ver —

änderten Verhältniſſen nach unſerer Anſicht zu tragen wären ,

näher beſprechen . Dabei können die Urſachen , denen man die

Auflöſung des Dreikönigsbündniſſes und der Nichtverwirk —

lichung ſeiner Verſprechungen zuzuſchreiben hätte , ganz unbe —

rührt bleiben .

Vor Allem dürfen wir vorausſetzen , ja uns vollkommen ver —

ſichert halten , daß die Großherzogliche Regierung , wie die

Verhältniſſe ſich auch geſtalten mögen , nicht aufhören wird , in

allen Kombinationen zur Befriedigung unſerer nationalen Be—
dürfniſſe , in Beziehung ſowohl auf den Umfang der nationa⸗

len Verbindung , als auf deren Innigkeit , den Grundſätzen
ihres bisherigen Verhaltens in der deutſchen Sache treu zu
bleiben .

Nur die Schwierigkeit , dem Bundesſtaate alle deutſchen Län⸗

der in ihrem ganzen Umfange zu erhalten und zugleich ihrer
ſtaatlichen Verbindung die wünſchenswerthe Innigkeit zu ge —

winnen , führte zu dem Zwieſpalt der großdeutſchen und klein⸗
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deutſchen Partei und zu dem Ausweg einer Reichsverfaſſung ,
die ſämmtliche deutſche Staaten außer Oeſterreich umfaſſen ſollte ,
unter Vorbehalt einer Verſtändigung mit dem Kaiſerſtaate .
Der Bundesſtaat blieb mindeſtens in dieſem Umfang auch das

Ziel des Dreikönigsbündniſſes , indem es das Frankfurter Werk

aufnahm .
Eine feſte , unauflösliche Union , die vor allem die drei Kö⸗

nigreiche und ſodann die ihrem Bündniſſe zunächſt beitretenden

Staaten vorläufig ſchon bilden ſollten , war nicht ſelbſtſtän⸗

diger Zweck , ſie war zugleich und weſentlich als Mittel

zur ſichern Erſtrebung des größern Zieles gedacht , in der zu —

verſichtlichen Hoffnung , daß an dem feſten Kern ſich allmäh⸗

lig alle übrigen Staaten anſchließen würden .

Dieſer Auffaſſung entſpricht auch der Inhalt der Denkſchrift

zu dem Berliner Entwurfe der deutſchen Verfaſſung , wie der

übereinſtimmende Beſchluß der badiſchen Kammern , welche den

Beitritt der Großherzoglichen Regierung zu dem Dreikö —

nigsbündniſſe guthießen , aber zur Zeit noch keine Ermäch —⸗

tigung zur Theilnahme an einem Bundesſtaate ertheilten ,

welchem der urſprüngliche Kern , die beiden Königreiche oder

eines derſelben , fehlen würde .

Könnte ein Bundesſtaat , der nur die übrigen kleinern Staa⸗

ten , oder , da vorausſichtlich ein entſchiedener Austritt der bei⸗

den Königreiche noch den Rückzug anderer Regierungen zur

Folge haben dürfte , ſogar nur einen Theil jener Staaten um⸗

faſſen würde , ſich noch als wirkſames Mittel zur raſchen Er⸗

ſtrebung unſerer nationalen Einheit ankündigen und ſeine Ver⸗

faſſung als künftige Reichsverfaſſung auch nur mit einiger

Sicherheit in nahe Ausſicht ſtellen ? Man wird dieſe Frage ,

ſelbſt in rein optimiſtiſcher Auffaſſung aller Verhältniſſe , we⸗

nigſtens dann nicht mehr bejahen , wenn einmal Sachſen und

Hannover , ſo wie Baiern und Würtemberg , eine feſte unauf⸗

lösliche Verbindung eingegangen haben ,in der ſie die Befrie⸗

digung ihrer Bedürfniſſe und zunächſt für ihre innere und

äußere Sicherheit die Bürgſchaft zu finden glauben , deren ſie

ſo wenig wie wir entbehren können .
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So ſehr man von der Ueberzeugung durchdrungen ſeyn mag ,

daß unſere nationalen Bedürfniſſe nicht beſſer , als durch die

Verwirklichung der Berliner und Erfurter Entwürfe befriedigt
werden können , ſo möchten wir doch auf ein wirkſames Drän —

gen der öffentlichen Meinung nach dieſem Ziele hin , in der

nahen Zukunft um ſo weniger rechnen , da ihre Spaltung von

vornenherein leider nur zu entſchieden hervortrat .
Man darf ſich über die Stärke der Parteien , welche aus ge —

rade einander entgegengeſetzten Gründen die Verwirklichung
der Berliner und Erfurter Entwürfe nicht wollen und die Aus —⸗

dehnung der Union zu bekämpfen , außerhalb derſelben , bereit

ſtehen werden , nicht täuſchen . Was aber eine ſpätere Zukunft

etwa bringen wird , wollen wir nicht ermitteln . Wer möchte
auch , den Blick in die ferne Zukunft richtend , vorherzuſagen
wagen , ob die Bildung der engern Union , die unter der be —

zeichneten Vorausſetzung zunächſt lediglich den Charakter eines

deutſchen Partikular - Bundesſtaates behaupten würde ,
einer allmähligen Entwickelung der nationalen Eini —

gung in vollſtändigem Umfange und in befriedigender Innigkeit
mehr förderlich als hinderlich ſehn werde , oder ſie mehr er —

ſchwere als erleichtere .
Wir nehmen noch keineswegs an , daß dieſe Vorausſetzung

bereits eingetreten ; wir nehmen nicht an , daß Sachſen und

Hannover ihrer in dem Dreikönigsbündniſſe übernommenen

Verpflichtungen entbunden und ihre Rückkehr zur Union nicht
mehr zu erwarten ſey ; und noch haben ſie wie andere , der Union

nicht angehörige Staaten , keine feſte Verbindung gewonnen .
Wir wollen aber den Fall ſetzen , daß die nächſte Zukunft ihnen
eine ſolche unauflösliche Verbindung gewähre und ihr Rück —
tritt eine vollendete Thatſache werde .

Betrachten wir nun unter dieſer Vorausſetzung die po —
litiſche Lage , in welche die Staaten ſich begeben , die in die
Union von dem bezeichneten engern Umfange treten , welche
ihnen , unter den alsdann gegebenen Umſtänden zunächſt
nur als ſelbſtſtändiger Zweck erſcheinen könnte . Daß
die ſe Lage in dem Unionsſtaate , unter der gleichen Ver⸗
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faſſung , wie ſie der Berliner oder Erfurter Entwurf beſtimmte ,

ſelbſt abgeſehen von den Verhältniſſen zu einem weitern Bunde ,
eine ganz andere werde , als ſie ihnen dieſe Entwürfe in dem

umfaſſendern , durch das Dreikönigsbündniß in Ausſicht ge —

ſtellten Bundesſtaat zu gewähren verſprach , iſt von vornenherein
klar . Man weiß , daß der wahre Charakter der Staatsvereine

nicht immer durch die Rechtsformen ihrer Verfaſſung beſtimmt

wird , daß ein Staat in der Wirklichkeit etwas ganz anderes

ſeyn oder werden kann , als er nach den Formen ſeiner Verfaſ —

ſung prinzipiell ſeyn ſoll . Man weiß auch , daß in den Zu⸗

ſtänden , in der Zuſammenſetzung und in den organiſchen Ein —

richtungen der Staaten Verhältniſſe gegeben ſeyn können , un⸗

ter denen eine , den urſprünglich vorangeſtellten Prinzipien

ihrer Verfaſſung entgegengeſetzte Entwickelung nach der natür⸗

lichen Verkettung von Urſachen und Wirkung vorauszuſehen

iſt , und naturgemäß nicht auszubleiben verſpricht . Haben wir

alles Dies doch genugſam in der politiſchen Geſchichte Deutſch —
lands erfahren , das , unzweifelhaft ein Sta at , in der Reichs⸗

verfaſſung ſelbſt manche Beſtimmungen , die nur von den Prin⸗

zipien des Einheitsſtaats abgeleitet werden konnten , aufzuwei⸗

ſen hatte , aber dennoch zuletzt in der Wirklichkeit das Bild

eines nur durch die lockerſten Bande zuſammengehaltenen
Staatenbundes darbot . Es bedurfte vielleicht nur des

Ausſcheidens einiger mächtigeren Stände oder der Zerſplitte —

rung ihrer Gebiete in einer größern Anzahl minder mächtigen

Partikularſtaaten , um dieſe auflöſende Entwickelung zu ver⸗

hindern , ſo wie es vielleicht nur der Aufnahme volksthümlicher

Elemente in der Bundesverfaſſung von 1815 und des morali —

ſchen Einfluſſes eines ſolchen Organs für einheitliche Beſtre —

bungen bedurfte , um die Bundesgewalt wenigſtens innerhalb

des engen Kreiſes der in die Bundesakte aufgenommenen und

ihrer Natur nach ſtaatlicher Erſtrebung anheim fallenden

Zwecke , mit gleichem Erfolg wie eine wirkliche Staatsgewalt

walten zu ſehen ! ) .

) Der deutſche Bund nähert ſich durch ſeine Unauflöslichkeit und
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Was man nun unter dem Geſichtspunkte des Einfluſſes auf

die wirkliche Natur und die vorausſichtliche Entwickelung der

in Frage ſtehenden engern Union , in Vergleichung mit dem

früher in Ausſicht Geſtellten , hauptſächlich zu beachten hat , ſind
einmal die Zahl , der Umfang und die Verſchiedenheit der ſta⸗

tiſtiſchen Bedeutung der Einzelſtaaten , welche die Union bilden

ſollen , ſodann das Verhältniß der Union zu dem weitern Staa —

tenbunde oder Bundesſtaate .
Es iſt an ſich klar , daß die Verwirklichung des Grundge —

dankens des Bundesſtaats , wornach jedes ſeiner Glieder dem

Willen der Geſammtheit in der Sphäre der bundesſtaatlichen

Zwecke ſich unterwerfen , im Uebrigen aber ſeine Eigenthümlich —

keit und Selbſtſtändigkeit bewahren ſoll , nicht in gleicher Weiſe

zu erwarten iſt , wenn die Geſammtheit der kleineren Staaten ,

die ſich mit dem größeren verbinden , deſſen Monarch zugleich

erblicher Träger der Executivgewalt wäre , nur ein Drittel oder

ein Fünftel der Union bilden , als wenn ſie nach dem Umfang

ihrer Gebiete und der Größe ihrer Bevölkerung dem größern

Staat , dem ſie ſich anſchloſſen , gleich ſtehen . Das letzte Ver —

hältniß beſtünde in dem Bundesſtaate , den der Berliner Ent —

wurf in Ausſicht ſtellte . Die Geſammtheit der kleineren Staa⸗

die Natur ſeiner Zwecke dem Bundesſtaate , unterſchied ſich von dieſem

weſentlich nur dadurch , daß ſelbſt innerhalb der beſchränkten Sphäre

ſeiner Zwecke überall , wo organiſche Einrichtungen in Frage ſtanden ,

den Beſchlüſſen der Mehrheit der Staaten , als moraliſcher Einheit , keine

entſcheidende Kraft zukam . Eine in der Bundesverfaſſung aufgenom —
mene Nationalvertretung konnte leicht zur Abänderung dieſer Beſtim —

mung und damit auch den formellen Uebergang des Staatenbundes in

den Bundesſtaat herbeiführen , zu deſſen Weſen die Ausdehnung der

Bundesſtaatsgewalt auf die Geſammtheit aller Staatszwecke nicht ge—
hört . Wenn die Bundesſtaatsgewalt alle Staatszwecke umfaßt , oder es

nur von ihren verfaſſungsmäßigen Beſchlüſſen abhängt , ihre Wirkſam —⸗
keit auf alle Zwecke des Einheitsſtaates auszudehnen , ſo gewinnt der

Bundesſtaat vielmehr den Charakter des Einheitsſtaats , ſo wie die

einzelnen Bundesſtaaten die Natur von bloſen organiſchen , beliebiger
Abänderung unterworfenen Einrichtungen annehmen .
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ten , von deren ſofortigem Eintritt in die Union es ſich handelt ,
würden dagegen nicht ein Drittel und , wenn beide Heſſen und

Naſſau zurücktreten mit ihrer Bevölkerung , nur ein Fünftel der

Geſammtbevölkerung des ganzen Bundesſtaates erreichen .
Hier würde der Bundesſtaat in Wahrheit nicht zur Verbindung
der einzelnen Theile zu einem dritten Ganzen , nicht zu einem

wechſelſeitigen Aufgehen des Einen in die Maſſe der Andern ,
nicht zu einer Unterwerfung jedes einzelnen Staates unter den

Willen einer Geſammtheit , ſondern naturgemäß leicht nur zu
einem Aſſimilirungsprozeſſe , durch den der größere Staat die

kleineren in ſich aufnähme und von der obwohl nicht formalen
doch jedenfalls thatſächlichen Abhängigkeit ſämmtlicher kleineren

Staaten von dem Willen des größeren die Rede ſeyn können ,
wenn nicht dieſem Ergebniß durch die Grundbedingungen der

Vereinigung begegnet wird .

Schützende Formen zur Verwirklichung des Grundgedankens
des wahren Bundesſtaates und gegen ſeine davon abweichende
Entwickelung ſind nun zwar der engern Union in gleicher Weiſe
gewährt , wie ſie die Berliner und Erfurter Entwürfe in die

Reichsverfaſſung aufgenommen . Aber ihre Wirkſamkeit hängt
von Verhältniſſen ab, die in dem engern und weitern Verein

ſehr verſchieden ſind .
Wir finden die Gewähr gegen den Uebergang des Bundes⸗

ſtaates in den Einheitsſtaat oder gegen die allmählige Verküm⸗

merung der wahren Berechtigung der Partikularſtaaten in den

Beſtimmungen , welche die Berliner und Erfurter Verfaſſung
über das Fürſtenkollegium , ſodann über die Zahl der Mitglie⸗
der , die jeder Einzelſtaat in das Staatenhaus zu ſenden hat ,
und endlich über die Zahl der Stimmen enthält , die in jedem
der beiden Häuſer in Verfaſſungsfragen zur Giltigkeit eines

Beſchluſſes erſorderlich ſeyn ſoll . “)

) Im Verhältniß zur Volksmenge iſt die Zahl der Abgeordneten ,
welche die Einzelſtaaten zum Staatenhauſe zu ſenden haben , Preußen
gegenüber für die übrigen Staaten im §. 85 der Unionsverfaſſung um
ſo günſtiger geſtimmt , je geringer ihre Volksmenge iſt .
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Für die mittleren und kleineren Staaten ſind dieſe Beſtim⸗

mungen in der That Preußen gegenüber ſo günſtig geſtellt , daß

von ihnen nach aller Billigkeit eine Erweiterung der gemachten

Zugeſtändniſſe nicht hätte verlangt und auf die ſem Wege
eine Verſtärkung der Garantien nicht hätte geſucht werden

können .

Erſcheint nämlich Preußen gegen die Verkümmerung ſeiner

natürlichen Berechtigung durch poſitive Parlamentsbeſchlüſſe

in dem ſelbſtſtändigen Veto des Unionsvorſtandes und in dem

Uebergewichte ſeiner Abgeordneten im Volkshauſe vollkommen

geſichert , ſo hat es ſich durch ſeine Zugeſtändniſſe in Beziehung

auf ihm mißliebige negative Beſchlüſſe der förmlichen Geltend—
machung ſeines ihm naturgemäß gebührenden Einfluſſes bege —

ben und von freiwilliger Anerkennung ſeiner natürlichen Be—⸗

rechtigung abhängig gemacht , die übrigens der Schwächere dem

ungleich Mächtigeren in der Regel nicht leicht verſagt .

Daß die berührten Beſtimmungen in dem Bundesſtaate ,

welchen der Berliner Entwurf in Ausſicht ſtellte , eine zurei —

chende Sicherheit gegen eine das individuelle Leben der Einzel —

ſtaaten bedrohende Entwickelung der Unionsverfaſſung gewährte ,

iſt wohl kein Zweifel .
Die Wirkſamkeit der Formen war durch den Einfluß ver —

bürgt , den ſie im Fürſtenkollegium und im Staatenhauſe der

Geſammtheit jener Staaten einräumte , die vorausſichtlich ein

gemeinſames Intereſſe zum Widerſtand vereinigte . “)

Zu einem Beſchluß über Verfaſſungsveränderungen verlangt §. 194

mindeſtens zwei Drittel der Stimmen eines jeden der beiden Häuſer .
Im Fürſtenkollegium entſcheidet abſolute Stimmenmehrheit und bei

Stimmengleichheit die Stimme des Vorſitzenden . Als einer Garantie
gedenken wir des Reichsgerichts nicht , da wir nur von Veränderungen
der Unionsverfaſſung in verfaſſungsgeſetzlichem Wege ſprechen und
wir den Fall willkührlicher Ausdehnung der Bundesgewalten nicht an⸗
nehmen können .

) Selbſt bei der Frankfurter Aufſtellung , welche ſich weit mehr zum
Einheitsſtaat hinneigte , und ein Fürſtenkollegium nicht aufgenommen
hatte , durfte man keine Beſorgniſſe hegen . Ueberall , wo nur einiger —
maßen die Bedingungen eines beſondern Staatslebens gegeben ſind ,
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Ganz anders verhält ſich die Sache in der Union von dem

bezeichneten engern Umfange ; ſie beſtände bei weitem zum
größten Theile aus kleineren Staaten , die nicht in gleichem
Maaße , wie Staaten von dem Umfange der kleinern Köͤnigreiche ,
des Großherzogthums Baden und der beiden Heſſen , den For —

derungen zu entſprechen vermögen , welche die gegenwärtigen
Culturzuſtände und ſozialen Verhältniſſe an die Staatsver⸗

waltung ſtellen . Daher müſſen ſie in viel weiterm Umfange
das Bedürfniß fühlen , zur wirkſamern Erſtrebung mancher
Staatszwecke ſich an einen größern Staat anzuſchließen . Die

Berliner und Erfurter Entwürfe mußten nun den Umfang der

Bundesſtaatsgewalt hauptſächlich nach den Bedürfniſſen und

natürlichen Anſprüchen der mittlern und größern Staaten be⸗

meſſen , um ſie dem Bundesſtaate zuzuwenden .
Dem wohlverſtandenen Intereſſe vielleicht aller Staaten , de⸗

ren Volksmenge nicht 500,000 Einwohner erreicht , würde da —

gegen eine Erweiterung der Unionsgewalt und eine weiter ge —
hende Centraliſation nur zuſagen können . Ja Manche dürf —
ten ſelbſt das Bedürfniß des allmähligen Uebergangs der Union

in den Einheitsſtaat ſehr lebhaft fühlen . In der Politik folgt
man aber früher oder ſpäter ſtets dem Zuge der wahren In⸗

tereſſen .

Folgen dieſem Zuge die Fürſten der kleineren Länder , ſo
werden die Abgeordneten derſelben zum Staatenhauſe um ſo
weniger zurückbleiben .

Daher würde Baden , ſelbſt wenn die beiden Heſſen in der

Union verharren , zumal aber , wenn ſie ausſcheiden , eine zu⸗

reichende Sicherheit gegen eine zum Einheitsſtaat neigende

alſo in allen mittlern und größern Staaten zeigt ſich der unvertilgbare
Charakter der deutſchen Stämme in mehr oder weniger ſtark hervortre —
tendem Geiſte des Partikularismus . Selbſt im Zuſtande der höchſten
Aufregung und des leidenſchaftlichen Strebens nach Einheit hatte er
ſeine Kraft nicht verloren . Es war zu erwarten , daß , ſobald das Ziel
der Einigung erreicht worden , er nur zu mächtig wieder ſein Haupt
erheben , als daß er , ſeine wahre Berechtigung zu behaupten , ſich zu
ſchwach erweiſen werde ,

3
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Entwickelung der Unionsverfaſſung in den berührten Beſtim⸗

mungen dieſer Verfaſſung nicht erblicken können . Sie würden

nur in Folge des Eintritts noch mehrerer Staaten von gleichem

oder größerem Umfange als das Großherzogthum die Sicher⸗

heit gewähren , die in der engern Union nur deshalb nicht ge⸗

geben iſt , weil es an der Uebereinſtimmung der politiſchen
Intereſſen der größern und kleineren Staaten in Beziehung

auf Verfaſſungsfragen fehlt .
Es verſteht ſich, daß man den Mangel an ſolcher Sicherheit

nur in ſo ferne bedenklich finden kann , als man von der Voraus⸗

ſetzung ausgeht , daß die Grenzen , welche der Berliner Ent⸗
wurf zwiſchen der Bundesgewalt und der Partikularſtaatsge⸗

walt in der Reichsverfaſſung zog , für das Großherzogthum

die rechten ſeyen und weiter gehende Beſchränkungen ſeiner

Selbſtſtändigkeit und Unabhängigkeit in der engern Union , ſeine

wahren Intereſſen verletzen würden .

Wer von dieſer Vorausſetzung ausgeht , und nicht , wie wohl

Manche , die Entwickelung zum Einheitsſtaat oder zu einer cen⸗

tralen Verwaltung mit einem großartigen Apparat will , wird

für die engere Union andere Garantien , als die in der vorlie —

genden Verfaſſung dargebotenen , wünſchen .

In einem Bundesſtaate , deſſen verfaſſungsmäßigen Gewalten

das unbeſchränkte Recht der Abänderung der urſprünglichen

Verfaſſung zuſteht , nehmen , wie bereits geſagt , die Einzelſtaa —

ten mit ihren Berechtigungen prinzipiell lediglich den Charakter

organiſcher , jeder beliebigen Abänderung im geſetzlichen Wege

unterworfener Einrichtungen des Einheitsſtaates an . Er kann

und wird in der Wirklichkeit den Charakter des Bundesſtaa⸗

tes in ſtrengſter Bewahrung partikularer Berechtigungen den —

noch um ſo ſicherer behaupten , je ſtärker in den konſtituirten

Gewalten die Intereſſen der Erhaltung der urſprünglichen bun⸗

desſtaatlichen Verfaſſung , den Intereſſen des Einheitsſtaates

gegenüber , in genügender Weiſe vertreten ſind . Wo dies nicht

der Fall iſt , kann eine bedrohte Minderheit nur in einem Grund⸗

vertrage über die Vereinigung der Einzelſtaaten zum Bundes⸗

ſtaate oder in Fundamentalbeſtimmungen der Bundesſtaatsver⸗
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faſſung , welche der legislatoriſchen Bundesgewalt beſtimmte

Grenzen ſetzen , ihren Schutz finden . “)

Dieſes Bedürfniß iſt vorhanden , nicht allein in Beziehung

auf die Erweiterung der Zwecke des Bundesſtaates und auf

den Uebergang der Aufſichtsrechte in die Selbſtverwaltung

( fortſchreitende Centraliſation ) oder die Ausdehnung der Bun⸗

desgewalt überhaupt durch Abänderung der Verfaſſung , ſon⸗

dern ſelbſt in Beziehung auf manche noch erforderlichen , der

gewöhnlichen Bundesgeſetzgebung ausdrücklich zugewieſenen

oder ſtillſchweigend überlaſſenen nähern Beſtimmungen . Hierzu

möchten wir unter Anderm Alles rechnen , was zur klaren Be —

zeichnung der Stellung der Einzelſtaaten , ihrer Regenten , ih⸗

rer verantwortlichen Miniſter und ihrer Bevölkerungen nach

beiden Seiten hin , namentlich in Bezug auf Konflikte ge⸗

hört , die in einer verwickelten Verfaſſung eines Bundes⸗

ſtaates nicht ausbleiben können , und wozu insbeſondere auch

die unbeſtimmten Grenzen der Aufſichtsrechte und das Ge —

biet der Vollzugsverordnungen leicht Veranlaſſung geben . ““)

So vollkommen nun auch das Vertrauen iſt , welches , abgeſehen

von dem naturgemäßen Einfluſſe der Bedürfniſſe der ganz klei⸗

nen Unionsſtaaten , ſonſt alle übrigen Verhältniſſe und Wahr⸗

nehmungen erregen , auf welche Berechnungen für die Zukunft

ſich ſtützen können , ſo darf doch der Staatsmann auch die mög⸗

*) In der Verfaſſung der vereinigten Staaten von Nordamerika

ſind der geſetzgebenden Gewalt in manchen Beziehungen poſitive Schran —

ken geſetzt , und zu Abänderungen der Verfaſſung überhaupt außer der

Zuſtimmung von zwei Drittel der Mitglieder eines jeden der beiden

Häuſer die Zuſtimmung von wenigſtens drei Viertel der Legislatoren

der Einzelſtaaten erforderlich . Daß der Grund ſolcher Bürgſchaft für

die Erhaltung der Selbſtſtändigkeit und Unabhängigkeit , welche den

Einzelſtaaten innerhalb der urſprünglich beſtimmten Grenzen verblei⸗

ben ſollen , in einem monarchiſchen Bundesſtaate hinwegfalle , in wel⸗

chem dem Regenten des mehrfach mächtigern Einzelſtaates die Exekutiv⸗

gewalt zuſteht , wird man nicht behaupten wollen .

aun) Das Ermeſſen des Reichsgerichts hätte einen ſehr weiten Spiel⸗

raum .
3 *
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lichen Wechſelfälle der Zukunft , die ſich jeder Vorausberechnung

entziehen , nicht unberückſichtigt laſſen .

Abgeſehen von der Sicherſtellung gegen eine Entwickelung
der Verfaſſung , die den Charakter des Bundesſtaates verändern

könnte , iſt noch in andern Beziehungen die Verſchiedenheit der

Lage zu berückſichtigen , in welcher ſich die Unionsſtaaten be —

fänden , je nachdem ſie unter Annahme der Erfurter Verfaſſung
die engere Union bilden oder dem urſprünglich in Ausſicht ge —

ſtellten Bundesſtaat angehören würden . Es fragt ſich, ob die

materiellen Beſtimmungen jener Verfaſſung dem Komplex der

Staaten , welche , ausſchließlich der kleinern Königreiche und ei —

nigen andern Bundesſtaaten , die engere Union bilden ſollen , und

namentlich den Verhältniſſen und Bedürfniſſen des Großher⸗

zogthums entſprechen , und ob ſie ſich, ohne deſſen Benachtheili —

gung , in ihrem ganzen Umfange vollziehen laſſen .

Dieſe Frage vermöchten wir , zumal wenn wir die geogra —

phiſche Lage des Großherzogthums erwägen , nicht zu bejahen .

Das Bedürfniß der gemeinſamen Erſtrebung verſchiede —
ner Zwecke , welches für jene Unionsſtaaten , die ſich um die

königlich preußiſchen Länder gruppiren , unverändert bleibt ,

iſt für das Großherzogthum , das nur auf eine kurze Strecke

mit Heſſen zuſammenhängt ,in ſeiner faſt iſolirten Lage nicht

vorhanden ; es würde ihm daher in Folge ſeines Eintritts in

eine unauflösliche Union in Bezug auf dieſe Zwecke weithin
nur der Nachtheil der Beſchränkung ſeiner Verfügungsgewalt
bleiben .

Dies iſt in Beziehung auf Handel , Gewerbe , Münzweſen ,

Banken , Maß - und Gewichtsweſen , Schifffahrt , Kommunika —

tionsmittel und Poſtweſen an ſich Jedem klar , der unſere Ver —

bindungen mit Würtemberg und Baiern kennt .

Zu den Zwecken , die mit beſſerm Erfolge gemeinſamer Er —⸗

ſtrebung zu überlaſſen wären , möchten wir in der engern Union

die Erhebung von Produktions - und Verbrauchsſteuern ( außer

den Zöllen ) zum gemeinſchaftlichen Vortheile um ſo weniger
rechnen , da die Verſchiedenheit der Produktions - und Kon⸗

ſumtionsverhältniſſe in den nördlichen und ſüdlichen Staaten
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Deutſchlands zu groß iſt , als daß eine ſolche Gemeinſchaft vor —

ausſichtlich nicht zu unvermeidlichen Verletzungen führen müßte ,
und da ſich gegen die Zulaſſung einer ſolchen Maßregel ſelbſt
in dem ſämmtliche deutſche Länder umfaſſenden Bundesſtaate

gerechte Bedenken erheben ließen .

Für die Aufhebung unſerer Rhein⸗ , Neckar - und Mainzölle ,
die nach §. 25 des Berliner Entwurfes einzutreten hätte , ſpre⸗

chen in der engeren Union nicht die gleichen Gründe , wie in

dem weiteren Bundesſtaate . Willig würden wir dem geſamm⸗
ten deutſchen Vaterlande ein Opfer bringen , wenn die in jenem

Paragraph in Ausſicht geſtellte billige Ausgleichung auch nicht

ſo ergiebig ausfiele , daß ſie den Forderungen der Gerechtigkeit ,

welche vollſtändige Entſchädigung verlangt , vollkommen ent⸗

ſpräche .
In der engern Union würde aber die Aufhebung jener Zölle

hauptſächlich rückwärts gelegenen Ländern , die nicht zur Union

gehören , zum Vortheile gereichen , und uns vorausſichtlich

Opfer auflegen , die wir in unſerer ohnehin ſchon mißlichen

finanziellen Lage doppelt ſchmerzlich empfinden müßten .
Die neuen Ausgaben , welche die Verfaſſung des Bundes⸗

ſtaates in Ausſicht ſtellt , müſſen in der engern Union ſich ver⸗

hältnißmäßig höher ſtellen , als in einem ganz Deutſchland
oder alle rein deutſchen Länder umfaſſenden Bundesſtaate . Dies

gilt namentlich von dem Antheil , den wir an dem Aufwand für
die Bundesſtaatsregierung , die Miniſterien , die Geſandtſchaf —

ten , das Bundesgericht u. ſ. f. zu tragen , und von den Beiträ⸗

gen , die wir zu den Koſten zu leiſten hätten , welche die Bildung
der ausſchließlich als Sache des Bundesſtaats erklärten See⸗

macht, die Ausrüſtung , Ausbildung und Unterhaltung der Kriegs⸗

flotte , die Anlegung , Ausrüſtung und Unterhaltung von See⸗

häfen und Seearſenalien erfordern .

Dieſe Koſten können je nach dem Range , den der Bundes⸗

ſtaat unter den Seemächten einnehmen will , ſehr hoch anſteigen ,
und die Beiträge , die wir zu leiſten hätten , uns ſtark belaſten ,

zumal , wenn man zum Vertheilungsmaßſtab nur die Bevölke⸗

rung annehmen , und nicht berückſichtigen wollte , daß ein 200
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bis 300 Stunden von der Meeresküſte entferntes Land der

Vortheile entbehrt , welche Küſtenländern ihre durch eine See —

macht geſchützte Rhederei und ihr Seehandel gewähren . Jeden —

falls würde dieſe neue Laſt für uns bedeutend vermindert , wenn

dazu auch jene deutſchen Staaten beizutragen hätten , die der

engern Union nicht angehören und denen auch , wenn ſie ſich

ihr nicht anſchließen , die Begründung einer Unionsſeemacht

dennoch wenigſtens zum gleichen mittelbaren Vortheil wie uns

gereichen würde .

Eventuell verpflichtet uns auch die Verfaſſung der Union , an

den Kriegen Theil zu nehmen , die nicht das geſammte Deutſch—
land berühren , und wozu die Befugniß nur aus dem für die

Krone Preußen in den Verträgen von 1815 gemachten Vor —

behalt abgeleitet werden kann .

Sollte die europäiſche Stellung Preußens die Erweiterung
der Kriegsmacht über das Maß erfordern , das der weitere

Bund zur Sicherheit des geſammten Deutſchlands verlangt ,

ſo würden uns auch hierdurch erhöhte Laſten erwachſen .
Wir haben nun auch die Stellung zu erwägen , in die Baden

durch ſeinen Anſchluß an die engere Union unter Annahme
der Erfurter Beſchlüſſe für dieſelbe , dem weitern Bunde

der Geſammtheit aller deutſchen Staaten gegenüber verſetzt
würde . Kommt irgend eine alle Bundesglieder vereinigende
Verfaſſung zu Stande , ſo wird ſie jedenfalls auf die gemeinſame
Erſtrebung der weſentlichen Zwecke , die ſich auch die engere
Union geſetzt hat , abzielen , namentlich auf die voͤlkerrechtliche
Vertretung des geſammten deutſchen Vaterlandes nach außen ,
die äußere und innere Sicherheit , die Ordnung des Heerwe —

ſens u. ſ. f.

Die Gewalt , die ſie zur wirkſamen Erſtrebung der ihrer
Natur nach dem Staate anheimfallenden Zwecke einſetzt , muß
jedenfalls , welchen Namen man ihr geben mag , die Funktionen
einer Staats gewalt übernehmen , und ſie würde dafür auch
formell zu gelten haben , nicht nur , wenn die Bundesregierung
eine monarchiſch - einheitliche wäre , ſondern auch , wenn ſie ei⸗
nem aus mehreren Gliedern gebildeten Direktorium zuſtände ,
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welches , als moraliſche Einheit , durch Stimmenmehrheit über

alle gemeinſamen Angelegenheiten innerhalb des Umfangs der

verfaſſungsmäßigen Bundeszwecke zu entſcheiden hätte . So

weit nun die Zwecke der ganz Deutſchland vereinigenden Ver —

faſſung mit denen der engern Union zuſammenfielen , würden

wir uns in einem dreifachen ſtaatlichen oder ihm gleichgeltenden

Verein befinden , nämlich in dem nach ſeinem Umfang weiteſten

und nach ſeinen Zwecken engſten der nationalen Verfaſ —⸗

ſung , ſodann in dem nach ſeinem Umfange engern und ſeinen

Zwecken etwas weitern der Union , und endlich in dem nach

ſeinem Umfang engſten und ſeinen Zwecken weiteſten des

Einzelſtaates .
Wer wollte verkennen , daß eine ſolche dreifache Stellung

oder ſtaatliche Einſchachtelung und zweifache Unterordnung

des Einzelſtaates , wovon ſich ſchwerlich in der Geſchichte ſtaat —

licher Einrichtungen Beiſpiele finden , nicht bald das Bedürf⸗

niß einer Vereinfachung fühlen ließe , das nur durch den Ueber⸗

gang der Union in den Einheitsſtaat befriedigt werden könnte .

Der Weg hierzu würde ſchon , wie uns dünkt , durch die

Vertretung ſämmtlicher Unionsſtaaten im größeren Bundes⸗

verein gebahnt . Von einer Gleichberechtigung des Großher⸗

zogthums mit den kleinen Königreichen könnte in ſolchem Falle

nicht mehr die Rede ſeyn , und welchen andern Namen man im

Geſammtverein der Stellung Badens in der Reihe deutſcher

Länder , als den einer mediaten geben könnte , wenn es nur

durch das Medium der Union noch in Beziehungen zu der

Bundesgewalt ſteht , wüßten wir nicht . Dieſe Stellung anzu⸗

nehmen , würden wir zum voraus uns verpflichten , wenn die
Union in dem engen Umfang der Staaten , welche die Erfurter

Verſammlung beſchickt hatten , definitiv abgeſchloſſen würde .

Das Recht , den Bundesſtaat in dem ganzen Umfang , den

das Statut des Dreikönigsbündniſſes in Ausſicht ſtellt , oder

auch eine engere Union zu begründen , die Befugniß , jeden Ver⸗

ein zu bilden , um das Bedürfniß gemeinſamer Erſtrebung von

Staatszwecken , welches die Verfaſſung des ganzen Deutſchlands ,

beſtehe ſie in einem Bund oder in einem Bundesſtaate , unbe⸗
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friedigt läßt , muß man für ſämmtliche Bundesſtaaten von vorn

herein allerdings feſthalten . Aber um definitive Beſchlüſſe
über ſolche Sondervereine zu faſſen , hat man die Ergebniſſe
der Frankfurter Verhandlungen abzuwarten , um mit zureichen —
der Sicherheit die Lage beurtheilen zu können , in welche Stel —

lung man ſich begibt . Welche Schritte in ſolcher Lage man zu

einſtweiligem theilweiſen Vollzuge der Union in der fortdauern⸗
den Hoffnung einer wirkſamen Anziehungskraft thun mag , ſo

dürften wir alſo in den hierüber zu treffenden Verabredungen
keine unwiderruflichen Verpflichtungen übernehmen , wenn

wir vermeiden wollen , in die berührte nachtheilige Stellung
zu gerathen .

O.

Vor der Hand erwarten wir nicht , daß , was uns Frankfurt

gibt , eine Verfaſſung , wie ſie der Münchener Entwurf will ,
ſeyn könne . Er tritt ſchon in dem erſten Abſatze ſeines erſten
Artikels einer der begründetſten Forderungen entgegen , wozu
die völkerrechtliche Vertretung ſämmtlicher deutſchen Staaten

gegen außen , ausſchließlich durch ein gemeinſames Organ ohne
Zweifel gehört . “) Wir wollen mannigfaltige andere Bedürfniſſe ,
die der Münchener Entwurf unbefriedigt läßt , nicht aufzählen ;
aber nicht unterlaſſen dürfen wir , des ſchmerzlichen Eindruckes

zu gedenken , den dieſer Entwurf insbeſondere durch ſeinen , die

verfaſſungsmäßige Gleichberechtigung der Fürſten und Staaten

verletzenden Vorſchlag weithin hervorbrachte . Er vergaß , daß,
wenn Baden nach Recht und Billigkeit Liechtenſtein gleichge⸗

) Das Geſandtſchaftsrecht aller Einzelſtaaten wäre zu wahren ,
wenn ſie die Sicherheit ihrer Exiſtenz in dem Syſtem des europäiſchen
Gleichgewichts zu ſuchen hätten . Sie müſſen dieſe Sicherheit aber in
der Rechtsverfaſſung Deutſchlands ſuchen und finden , wenn von einer
nationalen Einheit und Unabhängigkeit Deutſchlands in Wahrheit die
Rede ſoll ſeyn können .
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ſtellt werden ſoll , nach dem Maaßſtab ſtatiſtiſcher Bedeutung

Sachſen , Hannover und Würtemberg auch keine höheren An⸗

ſprüche machen dürfen , und daß Baiern , wenn es den Fürſten⸗

thümern Waldeck oder Lippe gleichgeſtellt würde , nach jenem

Maaßſtab verhältnißmäßig noch weniger als Baden herabge —
drückt wäre .

Die deutſchen Fürſten und Völker können keine Bundesre⸗

gierung wollen , in welcher die vier kleinen Königreiche die

Mehrheit bilden und daher die entſcheidende Stimme führen .

Bereit , der Einheit , Stärke und Größe Deutſchlands jedes

Opfer zu bringen , werden ſie ſich zu Gunſten der vier Könige

zu keinen Conceſſionen verſtehen , welche nur die Macht des

Partikularismus verſtärken würden . Insbeſondere wird Ba⸗

den gegenüber von Sachſen , Hannover und Würtemberg , ſei⸗
nem guten Recht vertrauend , beharrlich ſeine Gleichberechti —

gung behaupten , deren natürliche und hiſtoriſche Bedingungen
in vollem Maaße vorhanden ſind .

Wir können eine glückliche , vollkommen befriedigende Löſung
der ſchwierigen Aufgabe der Neugeſtaltung der Geſammtver —⸗

faſſung nur von dem Einverſtändniß der beiden deutſchen Groß⸗

mächte erwarten .

In ihre Hände hat die Vorſehung die Macht und daher auch
den Beruf gelegt , die Geſchicke Deutſchlands zu leiten .

Von ihrer wechſelſeitigen Verſtändigung hängt zunächſt die

vollſtändigſte Befriedigung des erſten und dringendſten unſerer
nationalen Bedürfniſſe ab , das wir in der feſten Einigung aller

Elemente deutſcher Kraft , im Intereſſe der Größe und

Macht des geſammten Deutſchlands gegenüber dem Auslande

erblicken , da alles Glück innerer Entwickelung ohne vollkom⸗

menen Schutz nach außen prekär bleibt , die nationale Unab⸗

hängigkeit das höchſte Gut , ihre Schmälerung in irgend einer

Form die unerträglichſte Demüthigung , ihr Verluſt das höchſte

Unglück iſt , und wir keine bedeutende Elemente deutſcher Macht

verlieren können , ohne andern größern Völkern gegenüber in

eine minder günſtige Stellung zu gerathen , oder nach den Um⸗

ſtänden zu dauernden Anſtrengungen genöthigt zu werden ,
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welche den Wohlſtand der deutſchen Länder untergraben und die

Urſachen innerer Gährungen verſtärken .
Von der Verſtändigung der beiden Großmächte hängt über —

haupt die Einigung Deutſchlands in dem Umfang und in der

Innigkeit ab , welche die raſche Entwickelung der Wohlfahrt des

geſammten Vaterlandes in den mannigfachſten Beziehungen

bedingen .

Liegen aber in den gegebenen Verhältniſſen und in der Na —

tur der Sache etwa Schwierigkeiten , welche die allſeitig befrie —

digende Vermittelung der Bedürfniſſe der Geſammtheit und

der beſondern Anſprüche und Intereſſen einer jeden der beiden

Mächte als unerreichbar betrachten laſſen und ſollten unſere

ſchönſten Hoffnungen an dem Dualismus ſcheitern müſſen , der

unſere ganze Geſchichte durchzieht ? Wir glauben nicht !
Wir halten — mögen es uns Manche , die anders denken ,

verzeihen — dieſen Dualismus für kein Unglück . Trage man

ihm nach beiden Seiten hin gebührende Rückſicht und unſer

theures gemeinſames Vaterland wird ſich wohl dabei befinden .
Er wird ſich nur wohlthätig erweiſen , wenn naturgemäße Be —

ſtrebungen ihren Ruhepunkt gefunden .
Wir ſtützen unſere Hoffnung , daß die erneuerten Verſuche zu

dem Grundgedanken der preußiſchen Vorſchläge und der Frank —

furter Aufſtellung zurück und ſofort zum erwünſchten Ziele füh —
ren dürften , gerade auf die Betrachtung der Natur der gegebe —
nen Verhältniſſe , ohne in der wechſelſeitigen Stellung , die ein —

ander gegenüber die beiden Großmächte im Augenblick noch be —

haupten , nachhaltige Schwierigkeiten zu erblicken . Wir finden
in ihren Anſprüchen keine unauflöslichen Widerſprüche .

Oeſterreich wird ſeine Rechte an Deutſchland , und Deutſch —
land ſeine Rechte an Oeſterreich nicht aufgeben . Oeſterreich

kann und wird ſich nicht aus Deutſchland verdrängen laſſen ,
was im richtigen Verſtändniß der Sache auch die Kleindeut —⸗

ſchen nicht wollen und nicht wollen können .

Preußen wird von der Stellung , die es in ſeiner Entwicke⸗

lung genommen und in der ihm die Macht der Thatſachen zur
Seite ſteht , nicht zurücktreten ; die Anſprüche , die es ſich durch
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ſeine Haltung und ſeine Leiſtungen in der letzten verhängniß⸗
vollen Zeit auf Anerkennung und weithin auf die Dankbarkeit

der deutſchen Völker erworben , nicht fallen laſſen .

Sollten ſich aber die wechſelſeitigen Anſprüche der beiden

Mächte nicht leicht vermitteln laſſen , wenn man ihre Berechti⸗

gungen nach den beiderſeitigen Intereſſen und nach den heiligen

Intereſſen des geſammten deutſchen Vaterlandes richtet und

mißt ?

Wir vermögen in ihren Zuſtänden , in ihren wechſelſeitigen

Verhältniſſen und in ihren Beziehungen zu fremden Staaten

in der jetzigen Weltlage auch nicht die geringſten Keime oder

Anläſſe zu einem Zwieſpalt ihrer äußern Politik nachzuweiſen .

Dagegen iſt kein Zweifel , daß Oeſterreich mit Deutſchland
in mannigfaltigen Beziehungen gemeinſchaftliche Intereſſen

haben , und hiezu namentlich die auswärtige Politik , die Erhal⸗

tung des innern Friedens und der äußern Sicherheit des Ge⸗
ſammtvaterlandes , und die Kriegsverfaſſung gehören .

Aber eben ſo wenig iſt es zweifelhaft , daß das übrige Deutſch⸗

land gemeinſame Angelegenheiten und Bedürfniſſe hat , welche

Oeſterreich wenig oder in keiner Weiſe berühren und in das

Gebiet der allgemeinen Geſetzgebung und der innern Verwal⸗

tung gehören .

Man weiß , daß die Beſtandtheile der im Ganzen wohlab —

gerundeten oͤſterreichiſchen Monarchie unter ſich und daher noch

mehr in Vergleichung mit andern deutſchen Ländern , eine große

Verſchiedenheit darbieten , und ihre koloſſale Verwaltung allein

ſchon mehr Kräfte in Anſpruch nimmt , als die Verwaltung des

ganzen üͤbrigen Deutſchlands . Man kennt die großartige Miſ—⸗

ſion , die es als europäiſche Großmacht erſten Ranges in geſon⸗

derter Stellung zu erfüllen berufen iſt .

Man weiß , daß die Homogeneität der Zuſtände der übrigen

deutſchen Länder außer Oeſterreich , ihre vielfach verſchlungene

Lage , die geographiſche Zerriſſenheit des Staatsgebietes ſelbſt

der größten derſelben geſtatten und verlangen , den Kreis ge⸗

meinſamer Beſtrebungen zum gleichen Vortheile Aller ſehr weit
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zu ziehen und die Leitung dieſer gemeinſamen Angelegenheiten
eine weit umfaſſende Aufgabe ſeyn würde .

Dies vorausgeſetzt , ſollte man meinen , daß eine Unterſchei —
dung der verſchiedenen Zwecke der erſehnten Einigung und des

gleichen oder geringern oder mangelnden Intereſſes Oeſter —
reichs an deren gemeinſamer Erſtrebung eine Verſtändigung
der beiden Großmächte über ihren überwiegenden Einfluß auf
die Leitung der Geſchicke des Geſammtvaterlandes und über

ihre Stellung an der Spitze der deutſchen Staaten weſentlich
erleichtern dürfte .

Sind Oeſterreich ſeine Rechte , ſein Einfluß in allen Bezie —
hungen , in welchem ſeine Intereſſen weſentlich berührt werden ,
geſichert , ſo werden ſich noch eine Reihe von gemeinſamen In —

tereſſen der übrigen deutſchen Länder herausſtellen , die ſich zur
Aufnahme in die Zwecke eines engern ſtaatlichen Vereins dar⸗
bieten . Wenn aber in allen jenen Beziehungen , in welchen die

beſondern Verhältniſſe des Kaiſerſtaats eine wirkliche Ge⸗

meinſchaft mit dem übrigen Deutſchland abweiſen , wenig⸗
ſtens das Bedürfniß wechſelſeitiger Annäherung vorhanden iſt,
ſo kann dieſem Bedürfniſſe durch beſondere Vereinbarungen ge—⸗
bührende Rechnung getragen werden , zur Verſtärkung des ge⸗
meinſamen Bandes und zur Erhaltung und Belebung des Ge—⸗
fühles nationaler Zuſammengehörigkeit .

Die Alternative , einerſeits zwiſchen einem weitern , Oeſterreich
umfaſſenden Bunde und der gleichzeitigen Begründung eines

engern , alle übrigen deutſchen Länder außer Oeſterreich umfaſ —
ſenden Bundesſtaates , anderſeits der Münchener Aufſtellung oder
einer ähnlichen Grundlage , iſt zugleich die Alternative zwiſchen
einer vollſtändigen und einer nur theilweiſen und weitaus un —
genügenden Befriedigung unſerer nationalen Bedürfniſſe .

Die Mangelhaftigkeit läge zunächſt in dem beſchränkten Um⸗
fange der Zwecke , welche in den Kreis gemeinſamer Beſtrebun⸗
gen aufgenommen werden könnten , und wenn dieſer Kreis wei—⸗
ter gezogen werden wollte , als es ein in allen Theilen des
Ganzen aufgleiche Weiſe vorhandenes Bedürfniß wirklich ver⸗
langt , ſo würde ſie bald in Folge der Schwierigkeiten fühlbar
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werden , die geſtellte Aufgabe der Verfaſſung zu löſen und die

getroffenen allgemeinen Beſtimmungen fruchtbar zu machen .
Sollten aber , wie wir hoffen und wünſchen , die Frankfurter

Verhandlungen zu dem Grundgedanken der preußiſchen Vor —

ſchläge zurückführen , den wir als die ſicherſte Grundlage einer

Vermittelung der Anſprüche und Intereſſen einer jeden der bei⸗

den Großmächte und der Geſammtintereſſen Deutſchlands fort —
hin betrachten , ſo kann man eben ſo wohl von der Aufſtellung
der Verfaſſung des weitern Bundes , der die Verwirklichung
des in dem Berliner Entwurfe ( § . 1) ausgeſprochenen Vorbe —

haltes gewähren würde , als von dieſem oder dem Erfurter
Entwurfe ausgehen .

Der Augenblick mahnt , in eifriger Verfolgung jenes Zieles
nicht nachzulaſſen und den Bundesſtaaten , welche den Anſchluß
an das Dreikönigsbündniß verweigert oder davon zurückgetre —⸗
ten ſind , aufs neue die Hand zur Verſtändigung zu bieten .

Allerdings müßte man bereit bleiben , ſich Modifikationen
der Verfaſſung gefallen zu laſſen . “) Wird aber nie eine Ver⸗

*) Enthält ſie doch manche Beſtimmungen , deren Abänderung unbe—⸗

denklich , oder ſelbſt , wie namentlich ohne allen Zweifel die des §. 34,
ſehr erwünſcht wäre . In Bezug auf die Bildung der Zentralgewalt
treten verſchiedene Rückſichten ein , je nachdem es ſich von dem weitern

Bunde und dem engern Bundesſtaate zugleich , oder nur von einem

einzigen Bunde und der Konſtruktion ſeiner Gewalten handelt .
Was im Allgemeinen die Frage der einheitlichen Spitze oder des Di⸗

rektoriums in einem Bundesſtaate betrifft , ſo iſt zwar kein Zweifel , daß
dem Begriffe eines Bundesſtaates , der ſich aus monarchiſchen
Staaten bildet , ein Direktorium vollkommen entſpricht ; allein , wo

es die Erreichung weſentlicher Zwecke im Leben gilt , muß die Sicher —

heit ihrer Erſtrebung mehr gelten , als die Konſequenz der Prinzipien .
Das Bedürfniß einer einheitlichen Leitung iſt unverkennbar überwie —

gend ; von der bloſen Präſidialfunktion des Vorſtandes eines Direk —

toriums bis zu der Ausſtattung des Vorſtandes mit allen Prärogati —
ven der vollziehenden Gewalt liegen aber mannigfaltige Abſtufungen

und Kombinationen . Nur woes auf raſches und kräftiges Handeln

ankommt , muß die Beſchränkung der Befugniſſe der einheitlichen Exe⸗

kutivgewalt immer nachtheilig wirken .
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faſſung erdacht werden können , von der ſich behaupten ließe,
daß nur in ihr allein Glück und Heil zu finden ſey , ſo wird

man auch von vorne herein Modifikationen um ſo weniger un⸗

zuläſſig erklären , als ein definitiver Abſchluß von erneuerter

parlamentariſcher Berathung in erweiterter Verſammlung ab⸗

hängig bliebe .

Hätten wir in den Ergebniſſen der Frankfurter Verhandlun⸗

gen ein Werk zu begrüßen , das im Weſentlichen den wahren

Bedürfniſſen des geſammten deutſchen Vaterlandes entſpräche
und die Wege zu allmähligen Verbeſſerungen etwaiger Mängel

frei ließe , ſo würde der Zweck des Dreikönigsbündniſſes und

das Ziel der Erfurter Verhandlungen erreicht ſeyn .

Sollten die Frankfurter Verhandlungen dagegen zwar zu

einem definitiven Ergebniſſe führen , aber weſentliche Bedürf⸗

niſſe unbefriedigt laſſen , ſo wäre zu erwägen , welche Zwecke

unſeres Staatslebens wir auf dem Wege beſonderer Verabre⸗

dung oder eines engern Vereines zu verfolgen hätten . Form

und Grundlage ſolcher beſonderen Vereine würden von den

durch die allgemeine Verfaſſung Deutſchlands begründeten Zu⸗

ſtänden abhängig bleiben , und ein Sonderbündniß dürfte uns

in keine Stellung bringen , welche unſern Anſprüchen auf

Gleichberechtigung mit den kleinen Königreichen nachtheilig

ſeyn könnte .

Führen die Frankfurter Verhandlungen zu keinem Ziele und

muß man in Erwartung endlicher Verſtändigung zur einſtwei⸗

ligen Bewahrung der wechſelſeitigen , aus den Verträgen
von 1815 abgeleiteten Rechte und Verbindlichkeiten ſämmtli⸗

Von der Art der Zuſammenſetzung und von den Beſtimmungenüber

die Wirkſamkeit eines Fürſtenkollegiums ſcheint uns das Bedürfniß

eines Staatenhauſes abzuhängen .

Für die Bildung von Kurien liegt die Regel in der Natur der Sache ,

daß keiner der einer Kurie zugetheilten Staaten in die Lage kommen

dürfe , in der Schlußfaſſung nach Stimmenmehrheit jedes möglichen

Wechſelfalls der entſcheidenden Kraft ſeiner Stimme zu entbehren .
Unter Staaten von ungefähr gleicher ſtatiſtiſcher Bedeutung ſind Alter⸗

nirungen für manche Fälle angemeſſen .
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cher Bundesſtaaten , unter Interims und Proviſorien verhar⸗

ren , ſo bleibt auch in Beziehung auf das Dreikönigsbündniß
Nichts übrig , als unter auflöslichen Vereinen oder Provi —

ſorien zu leben .

In den beiden letzten Fällen ( oder wenn überhaupt die gegen⸗

wärtigen Verhandlungen zu Frankfurt nicht befriedigend aus⸗

fallen ) wird uns immer das große Ziel der innigern ſtaatlichen
Einigung Deutſchlands unverrückt vorgeſteckt bleiben . Baden

dürfte , um ſeinem bisherigen Verhalten in der deutſchen Sache
treu zu bleiben , nicht nur ſeine fortdauernde Verbindlichkeit
ausſprechen , in den , im Berliner Entwurf ( §. 85 ) in Ausſicht
geſtellten Bundesſtaat , ſobald er in ſeinem ganzen Umfange
verwirklicht werden kann , einzutreten , ſondern zugleich ſich zum
voraus bereit erklären , jeder Modifikation der entworfenen
Reichsverfaſſung unter alleinigem Vorbehalt ſeiner Gleichbe⸗
rechtigung mit den kleinen Königreichen ſeine Zuſtimmung zu

ertheilen . Der Krone Preußen bliebe es aber überlaſſen , jede

günſtige Gelegenheit zur Wiederaufnahme der Verhandlungen
zur Verwirklichung des in Ausſicht geſtellten Bundesſtaats zu

benützen .

Für die kleinern Staaten , welche ſich um preußiſche Provin⸗

zen gruppiren , mag das Bedürfniß vorhanden ſeyn , ohne Rück⸗

ſicht auf alle Eventualitäten der Zukunft alsbald in eine ſtaat⸗
liche Verbindung mit Preußen zu treten . In dieſem Falle be⸗

finden wir uns nicht . Immer muß das Geſammtintereſſe
Deutſchlands , ſeine vollſtändige Einigung , der Leitſtern unſe⸗
res Verhaltens ſeyn .

Wie bereits geſagt , vermögen wir uns aber der Hoffnung
nicht hinzugeben , daß wir dem Ziele vollſtändiger Einigung ,
wenn es nicht ſogleich erreicht werden kann , durch die gleichbal⸗
dige Verwirklichung des engern Unionsſtaats näher rücken wür⸗

den , beſorgen vielmehr , daß eine definitive bundesſtaatliche Ver⸗

einigung aller Staaten , welche in Erfurt vertreten waren , min⸗

deſtens eben ſo leicht zu einer dauernden Spaltung führen
könne . Nur der Partikularismus ſetzt ſich dem Streben nach
Einigung Deutſchlands entgegen . Die Schwierigkeit wächst
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mit der Aufnahme der Mehrzahl der Einzelſtaaten in einen

Partikular - Bundesſtaat , dem , als einem einheitlichen Ganzen ,
im weiten Bunde nur noch Staaten gegenüber ſtünden , in

welchen nach allen bisherigen Erfahrungen der Partikularis —
mus tiefer wurzelt und die ſodann im weitern Bunde natur —

gemäß ebenfalls zu engern Bündniſſen hinneigen würden . In

ſolcher Weiſe würden wir zuletzt finden , daß uns die gewalti —
gen Bewegungen des Jahres 1848 zu einem ihrem Ziele ge —
rade entgegengeſetzten Ergebniſſe geführt hätten ?“) .

6 .

Die Gefahren , die uns ſeit den erſten Märztagen von 1848

bedrohten , waren gemeinſchaftliche für das geſammte Deutſch —⸗
land , ſowohl die politiſchen , welche aus dem Drängen nach
nationaler Einigung in vollſtändigem Umfang undin befrie⸗
digender Innigkeit entſpringen , als die ſozialen , welche in weit

verzweigten feindſeligen Beſtrebungen gegen die ganze geſell —
ſchaftliche Ordnung ſich offenbaren .

Dieſe Gefahren , denen wir vorübergehend unterlagen , ſind
für den Augenblick verſchwunden ; ſie können aber wiederkehren
und in natürlicher Wechſelwirkung ſelbſt noch wachſen , für die

Geſammtheit wie für uns , ſo lange das große Ziel der nationa⸗
len Einigung nicht erreicht iſt .

Die öffentliche Meinung wird nicht aufhören , ſie zu verlan —

gen , und einer fortdauernden , bald mehr , bald weniger lebhaf —

) Würde es in ſpäterer Zeit zu einer vollkommenen nationalen
Einigung kommen , ſo würden ſämmtliche Einzelſtaaten der Union ,
welche , der Unionsgewalt unterworfen , von ihr im weitern Bunde ver—⸗
treten wären , ſchwerlich mehr auf gleichen Fuß mit den übrigen Staa⸗
ten unterhandeln können . Die Analogie der Auflöſung der einzelnen
Zollvereine in einen größern iſt ganz unpaſſend , weil der Zollverein
nur ein auflösliches Vertragsverhältniß begründete und mit keiner
hoheitlichen Unterordnung verbunden war .
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ten Agitation zur Stütze dienen . Wie ſorgfältig ſolche Agi⸗

tation ihre Zwecke auf Das , was wirklich Noth thut , begren⸗

zen , wie beſonnen ſie auch in den Schranken der Mäßigung

und der Geſetzlichkeit ſich zu halten ſuchen mag , ſo unterhält ſie

doch immer eine politiſche Aufregung , welche Parteibeſtrebun⸗
gen nach allen Richtungen hin ermuthigt , die Regierungen aber

zu Maßregeln noͤthigt, welche die Urſachen der ſozialen Gährun⸗

gen verſtärken . Von der Vermittlung der Einheitsbeſtrebun⸗
gen mit den partikulariſtiſchen und dynaſtiſchen Anſprüchen

durch Sondervereine oder durch Konzeſſionen , die man in der

allgemeinen Verfaſſung Deutſchlands den größern der mittlern
Bundesſtaaten zum Nachtheile der übrigen macht, iſt keine

Hilfe zu erwarten . “ ) In den Bevölkerungen der zu größern

ſtaatlichen oder foͤderativen Körpern vereinigten oder in iſolir⸗

ten Stellungen verharrenden Länder wird das Gefühl der

) Abgeſehen von den nationalen Bedürfniſſen , welche die Einigung

Deutſchlands zunächſt befriedigen ſoll , und die deutſche Frage nur

unter dem Geſichtspunkte der Sicherheit gegen revolutionäre Gefahren

betrachtet , kann man vielleicht ſagen , daß wir zu dieſem Zwecke eben ſo

des Uebergangs zu einer kräftigen Zentraliſation , wie Frankreich der

Dezentraliſation innerhalb angemeſſener Schranken bedürfen .

Je inniger die organiſche Verbindung aller Theile eines großen ein⸗

heitlichen Ganzen iſt , deſto günſtiger ſind in gewiſſen Beziehungen die

Bedingungen der Fortpflanzung einer Bewegung . Fällt es in kleine⸗

ren ſtaatlichen Gemeinweſen , die einem nur ganz locker verbundenen

Ganzen angehören , demokratiſchen Beſtrebungen leichter , unruhige

Bewegungen hervorzubringen , ſo ſetzt dagegen unter ſonſt gleichen

Umſtänden der Mangel eines inniger organiſchen Zuſammenhangs

der einzelnen ſtaatlichen Gemeinden der Fortpflanzung einer Bewegung

größere Hinderniſſe entgegen .
Wer wollte bezweifeln , daß hauptſächlich die ſtaatliche Trennung

von Baden , Würtemberg , Heſſen , und Naſſau es war , welche das gleich⸗

zeitige energiſche Zuſammenwirken der demokratiſchen Parteien dieſer

gleich unterwühlten Länder , die plötzliche Verbreitung des Aufruhrs

über das ganze Gebiet dieſer Länder erſchwerten . So gewährt alſo

der Bundesſtaat , wenn eine einheitliche ſtarke Exekutivgewalt nicht

fehlt , auch den ſicherſten Schutz gegen den Sieg revolutionärer Bewe⸗

gungen .
4
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Zuſammengehörigkeit fortleben und die Sehnſucht nach innige⸗
rer Verbindung des Ganzen nicht erloͤſchen.

Unter einer Geſammtverfaſſung , die ſich nicht begnügt , den
in der Natur der Sache und geſchichtlich begründeten Anſprüchen
der Großmacht die gebührende volle Rechnung zu tragen , ſon —
dern die verhältnißmäßige Gleichberechtigung der übrigen Staa —
ten zum Vortheile einzelner derſelben in irgend einer Weiſe
verletzt , wird die Verſtärkung des Partikularismus die Zentral —
gewalt ihre Einheit und Kraft entbehren und das nationale

Bedürfniß unbefriedigt laſſen ; auch wird in den unbilliger
Weiſe zurückgeſetzten Staaten das Gefühl der Kränkung und

Unzufriedenheit verbreitet bleiben , und es an fortdauernden
Reibungen nnd Gährungen aus beiden Urſachen nicht fehlen .

Darauf , daß alles Dies , im Hinblick auf die Erſcheinungen
der letzten Vergangenheit und deren Urſachen , nicht unerwogen
bleibe , darf man die Hoffnung ſtützen , daß die Frankfurter
Verhandlungen zu einem wenigſtens im Weſentlichen befriedi —
genden Ergebniſſe führen werden .

Daß Baden ſeine von vornherein bewieſene Bereitwilligkeit ,
dem großen Zwecke jedes mit dem Grundſatze der Gleichberech —
tigung vereinbarliche Opfer zu bringen , nicht mit Verſuchen
ſeiner Zurückſetzung vergolten werde , darf man von Seiten der

Großmächte mit voller Sicherheit erwarten , da ſie in dem

Grundſatz der ſorgfältigen Wahrung des Rechtsbodens voll —
kommen einverſtanden ſind , und die Zweifel , die ſich nur über

deſſen Umfang unter den eingetretenen Umſtänden erhoben ha⸗
ben , in keiner Weiſe auf die verhältnißmäßige Gleichberechti—
gung der Einzelſtaaten ſich beziehen .

Die Lage , in welche das Großherzogthum durch den auf
ſeinem Boden erregten Aufruhr gekommen , kann unſeres Be⸗
dünkens die großherzogliche Regierung auch in keiner Weiſe
beſtimmen , auf den Anſpruch ſolcher Gleichberechtigung mit den
kleinern Königreichen zu verzichten .

Das Land hat in vollem Maße nicht nur eigene Schuld , ſon⸗
dern zugleich fremde Verſchuldungen gebüßt , und ſchwere Folgen
mancher unverſchuldeten unglücklichen Zufälle getragen . Seine
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Revolution war das Produkt einer allgemeinen Gährung, deren

Niederſchlag ſich auf unſerm Boden von allen Seiten abgeſetzt

hat . Das Großherzogthum wurde zum Schauplatz der Schild⸗

erhebung der demokratiſchen Parteien faſt des geſammten

Deutſchlands und der fremden Propaganda auserſehen , nicht

weil es mehr , als manche andere Länder , für unterwühlt galt ,

und nicht , weil es der Sitz der leitenden Macht der weitver⸗

zweigten Umſturzparteien war , die vielmehr , wie nicht zu be⸗

zweifeln iſt , anderwärts ihren Zentralpunkt hatten . Sie kon⸗

zentrirten ihre wühleriſchen Beſtrebungen zunächſt in Baden ,

nicht nur , weil ſich hier die Vereinigung ihrer Kräfte von allen

Seiten her durch die geographiſche Lage des Landes erleichtert

fand , ſondern hauptſächlich , weil dieſe Lage den Aufſtändiſchen

den Rücken deckte und ungefährlichen Rückzug ſicherte . Nur die

ungenügende Beſetzung der Schweizergrenze konnte die Um⸗

ſturzpartei zu ihren Unternehmungen ermuthigen .

Es war Sache der Geſammtheit , gegen die Gefahren feind⸗

ſeliger Beſtrebungen , die nicht nur Baden , ſondern die geſetz⸗

liche Ordnung aller deutſchen Staaten von außen her bedroh⸗

ten , unſere ſüdliche Grenze , die zugleich die Grenze des geſamm—⸗

ten Deutſchlands iſt , ſchützen zu helfen ; daß Dies nicht in

genügender Weiſe geſchah , durften wir nur den auch ander⸗

wärts eingetretenen kritiſchen Umſtänden zuſchreiben . Wohl

hätte ein mäßiges Korps zuverläſſiger Truppen aus entlegeneren

Bundesländern hingereicht , uns die Kataſtrophe , der wir unter⸗

lagen , zu erſparen .
Es brauchte nicht viel ſtärker zu ſein , als das Korps von

circa 5000 Mann , das wir im däniſchen Kriege nach dem

Norden zu ſenden hatten , wo ſie ſich als ganz zuverläſſig er⸗

wieſen . Wir entbehrten einer rechtzeitigen Hilfe , welche die

einheimiſchen und fremden revolutionären Parteien ſchon von

dem Ver ſuche abhalten konnte , durch Anreizungen und ohne

Zweifel auch durch beträchtliche Geldverwendungen zu wühle⸗

riſchen Zwecken den Aufſtand zu erregen . Im ſchneidenden

Gegenſatz fand dagegen der Aufruhr , ſowohl vom Auslande

als von einer Reihe deutſcher Länder her , die kräftigſte mate⸗
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rielle Unterſtützung in dem Zuzuge bewaffneter Freiſchaaren
und einer noch weit größeren , theils kurz vor dem Aufruhr ,
theils nach deſſen Ausbruch , vereinzelt oder in kleineren Ab —
theilungen herangekommenen Menge . Die numeriſche Stärke ,
die Entſchiedenheit , der feſte Zuſammenhalt , die Wachſamkeit
und Rührigkeit dieſer Kontingente , welche andere Länder dem
Aufruhr ſtellten , waren es hauptſächlich , welche die konſervative
Partei verhinderten , ſich zu organiſiren und dem Lande aus ei⸗
gener Kraft zu helfen . “ )

Die Regierung befand ſich ſeit dem Beginnen der Bewegun⸗
gen , die zu dem Aufruhr führten , in einer Lage , in der ſie die
nachtheiligen Folgen ihrer Abhängigkeit , als Glied eines Gan⸗
zen , in vollem Maße zu tragen hatte , ohne in der Macht dieſes
Ganzen den Schutz und die Unterſtützung zu finden , die ſie zur
Abwehr jener Nachtheile bedurfte und anzuſprechen berechtigt
war . Man darf wohl behaupten , daß es , ohnerachtet der
energiſchen Beſtrebungen der demokratiſchen Partei und der
mißlichen geographiſchen Lage des Landes , zu dem Ertſetz —
lichen , das wir erlebten , nicht gekommen ſeyn würde , wenn die
Regierung nicht durch ihre Stellung als Bundesglied zu einer
Reihe von Maßregeln , die nicht in ihrer Abſicht lagen , genö —
thigt und von Schritten , die ſie für heilſam hielt , durch Rück —
ſichten auf dieſe Stellung abgehalten worden wäre . Wie wahr
Dies ſey , geht ſchon aus der Darſtellung der „ Bewegungen in
Baden “ hervor , die wir dem trefflichen Manne verdanken , dem
in Mitte dieſer Bewegungen die ſchwierigſte amtliche Stellung
angewieſen war . Eine nähere Entwickelung der Verkettungder Dinge würde dieſer Anſicht nur zur Bekräftigung dienen
können .

) Was ſie vermocht , wo ſie ſich organiſirt fand , hat die KarlsruherBürgerwehr gezeigt . Die Standhaftigkeit , der ausdauernde Muth unddie Beſonnenheit in entſcheidenden Momenten , welche die Einwohner —ſchaft der Hauptſtadt bewies , haben nicht nur von ihr , ſondern vom
ganzen Lande weit größeres Unglück , als wir zu beklagen hatten , abge —wendet .
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So niederſchlagend und beſchämend aber der Rückblick auf⸗
die Umwälzung unſeres Landes auch bleibt , ſo dürfen wir doch
den Muth nicht ſinken laſſen , die Erſtrebung einer beſſern
Zukunft aus eigener Kraft nicht aufgeben , ſondern haben viel⸗

mehr gerade aus der ernſten Betrachtung der Urſachen und

Folgen unſeres Falles die moraliſche Kraft und die Erkenntniß
der Mittel zur raſchen Wiedererhebung zu ſchöpfen .

Daß eine engverbundene , feſtgeſchaarte , kühne , und in der

Wahl ihrer Mittel rückſichtsloſe Minderheit eine wohlgeſinnte
große Mehrheit überraſchen und überwältigen kann , hat man

durch den Aufruhr in Baden nicht erſtmals erfahren . Hätte

man es nicht ſchon früher gewußt , ſo würde das Jahr 1848

das Geheimniß faſt gleichzeitig in einer Reihe größerer und

kleinerer Staaten verrathen haben .
Seltener ſind wohl die Beiſpiele ſo raſch eintretender Ge —

genſätze , als wir ſie kurz vor und nach den Märztagen von

1848 in Baden wahrnahmen . Noch am Schluſſe des Jahres
1847 konnte dem badiſchen Volke in ſtrengſter Wahrheit das

Zeugniß gegeben werden , daß in der unmittelbar vorangegan —

genen drangvollen Zeit allgemeiner Noth , in welcher die wach⸗
ſende Verſuchung zu Geſetzübertretungen in den meiſten Län⸗

dern zu vielfachen beklagenswerthen Auftritten geführt hatte ,
in dem Großherzogthum nirgends auch nur einen Augenblick
die öffentliche Ordnung geſtört worden . Man freute ſich und

durfte ſich mit vollem Rechte freuen über ſolches Zeichen der

Erſtarkung des Sinnes für Ordnung und Geſetzlichkeit . Wir

haben leider erfahren , wie leicht man die Warnung vergißt :
„ WVerda ſteht , der ſehe zu, daß er nicht falle . “

Wo aber ſolche Zerrüttung der Staatsordnung , wie in der

letzten Vergangenheit wir ſie erlebt , in noch ganz friſcher Er —

innerung ſteht , und ihre traurigen Folgen in vollem Maße
noch fühlbar ſind , wird man weit eher geneigt , ſich den ängſt —
lichſten Beſorgniſſen hinzugeben , als ſich über wirkliche Gefah⸗
ren zu täuſchen , und iſt man jedenfalls für Maßregeln empfäng⸗
licher , welche der Gefahr der Wiederkehr verderblicher Stö —

rungen der öffentlichen Ordnung wirkſam zu begegnen geeignet
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ſind . Unſer Unglück muß die Aufmerkſamkeit auf alle Ge —

brechen unſerer ſozialen Zuſtände , auf die Urſachen ſittlichen
und wirthſchaftlichen Zerfalls , auf die ſich ſo manche traurige
Erſcheinungen zurückführen laſſen , und auf die Mittel zur Ab⸗

hilfe in erhöhtem Maße anregen . Ohne Zweifel iſt man all —

gemein auch für die Lehre , die uns die Geſchichte des öffent —

lichen Lebens der freieſten Völker gibt “) , empfänglicher gewor —

den , daß es überall um ſo weniger an der zum Schutze der öf—
fentlichen Ordnung erforderlichen Macht der Geſetze und an

deren raſchem und kräftigem Vollzuge fehlen darf , je weiter

der Kreis der politiſchen und individuellen Freiheiten gezogen
und je mehr die Verfügungsgewalt und das freie Ermeſſen der

Regierung durch Geſetze und Verfaſſung eingeſchränkt werden .

Man wird insbeſondere nicht verkennen , daß , je mehr Dies der

Fall iſt , man um ſo mehr ſich hüten müſſe , in der Geſetzgebung
eine ängſtliche Sorgfalt zur Verhütung jedes möglichen Miß —

brauchs der öffentlichen Gewalt vorherrſchen zu laſſen und ſich
für die Gefahren des Mißbrauchs der Freiheit minder empfäng⸗
lich zu zeigen , wenn man nicht die Intereſſen der öffentlichen
Ordnung dem Mißtrauen gegen die Regierung opfern und zu⸗

letzt die wahre Freiheit ſelbſt gefährden will “ ) .

) In den freieſten Staaten findet man insbeſondere in der Regel
ſtrenge Geſetze gegen jene polizeilichen Vergehen , welche nicht ſelten zu
ſchweren Verbrechen Veranlaſſung geben , wie namentlich gegen ſolche ,
die aus Rohheit , Frechheit und aus Trunkſucht entſpringen , und welche
in Folge einer ſchlaffen Handhabung der örtlichen Polizei und in na —
türlicher Wechſelwirkung mit den ſittlichen Zuſtänden des Volkes leicht
in einem auch die geſammte Staatsordnung gefährdenden Maße über —
hand nehmen .

* ) Inmitten eines bewegten politiſchen Lebens wird es an Parteien
nie fehlen , welche , die Grenzen loyaler Oppoſition überſchreitend , zu
dieſem Ziele , oft ohne es zu wollen , hindrängen . Solche Beſtrebun⸗
gen werden aber um ſo häufiger wirkungslos bleiben , je beſſer man im
Allgemeinen die in gewiſſer Beziehung ungünſtige Stellung Derer ,
welche die Gewalt beſitzen , Denjenigen gegenüber , welche darnach
ſtreben , beurtheilen lernt , und je weniger man der alten Erfahrung
vergißt : aliis artibus adipiscitur , quam retinetur imperium .
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Im Rückblick auf unſere Erlebniſſe wird man auch ſtets fuͤr
die Betrachtung empfänglich bleiben , daß man oft durch ge⸗
ringe , aber raſch und rechtzeitig gebrachte Geldopfer für die
Zwecke der Sicherheit des Landes ſich zehn⸗ und zwanzigfach
größern Verluſt erſpart , und man daher , wo es die Intereſſen
der Ordnung gilt , ſich wohl hüten ſoll , die Regierung allzuſehr
zu beengen .

Unter ſolchen Vorausſetzungen wird es nicht ſchwer werden ,
die Freiheit zu wahren , und zugleich die Ordnung zu ſchützen .
Wir ſollten denken , daß ihr die bittern Erfahrungen , die wir

gemacht , zu einer Stütze dienen , die noch weit kräftiger iſt , als
das warnende Beiſpiel , das unſer Unglück andern Ländern

gab, wo es ſo wenig wie bei uns an revolutionären Elementen

fehlte , die aber in der Hilfe , die den Aufruhr in Baden nieder⸗

ſchlug , mittelbar auch ihre Rettung fanden .
Nur unſere geographiſche Lage , welche uns der Gefahr in

erneuerter Stärke wiederkehrender Verſuche , den Frieden unſe⸗
res Landes und anderer deutſchen Staaten zu ſtören , von außen
her preis gibt , kann fortdauernde Beſorgniſſe erregen . Dieſe
Gefahr , die , wie geſagt , nicht nur uns , ſondern ganz Deutſch⸗
land bedroht , erfordert fortdauernde Wachſamkeit und Maß⸗
regeln , welche ebenſo , wie deren Koſten , der Geſammtheit der

deutſchen Staaten , wenigſtens uns nicht allein , anheim fallen .
Wir bezweifeln nicht , daß uns nach Vollendung der Reor —

ganiſation unſeres Heeres , nach Ablauf unſerer Prüfungszeit ,
und nach den nöthigen Vorbereitungen , ſelbſt wenn auch noch
keine vollkommenen Garantien gegen fortdauernde wühleriſche
Einwirkungen von außen her gegeben wären , uns ſchon die

fortdauernde Beſetzung der Reichsfeſtung Raſtatt mit einer

Garniſon von angemeſſener Stärke ( wozu wir auch im Frie —
den jedenfalls nur einen geringen Beſtandtheil zu geben hät⸗
ten ) , wohl genügen könnte . In der Möglichkeit , daß länger ,
als man erwartet , die Fortdauer ſolcher Gefahr außerordent⸗
liche Vorkehrungen nothwendig machen ſollten , können wir aber
keinen Grund finden , in Verhältniſſe einzutreten , mit welchen
unſere Anſprüche auf Gleichberechtigung mit andern mittlern
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deutſchen Staaten , und namentlich der kleinern Königreiche , un —

verträglich wären .

DemVerzichte auf jene Anſprüche , der uns in eine dauernde

nachtheilige Stellung bringen und deſſen Folgen ſich jeder Be⸗

rechnung entziehen , wären jedenfalls die nur vorübergehenden

Opfer vorzuziehen , die uns das Bedürfniß fortdauernder

außerordentlicher Vorkehrungen koſten würden . Ueber die

Mittel zum Zwecke finden wir in unſerer Vergangenheit hin —

längliche Belehrung .

Gründliche Hilfe haben aber wir , gerade ſo wie andere

deutſche Staaten , nur von einer Verfaſſung des deutſchen Va —

terlandes zu erwarten , welche den heißen Wunſch der eminen —

ten Mehrheit der Deutſchen , in Wahrheit als eine Nation zu

leben , unbeſchadet der gleichen Selbſtſtändigkeit und Unab —

hängigkeit ſeiner Stämme innerhalb beſtimmter Grenzen , be —

friedigt , die kräftige und raſche Wirkſamkeit der leitenden Ge —

walt zur Erhaltung des innern und äußern Friedens ſichert

und die Bedingungen herſtellt , unter welchen gemeinſame Be —

ſtrebungen zur Verbeſſerung unſerer ſozialen Zuſtände und zur

Beſeitigung der Grundurſachen der Gefahren , die aus ihnen

für Geſetz , Ordnung , und die geſammte Civiliſation hervorge —

hen, einen heilſamen Erfolg gewinnen können .
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